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2024
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Bildung und Wissenschaft



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

schön, dass du ein Teil unserer ver.di bist. Wir möchten dich 
in unserem Fachbereich bestmöglich unterstützen, deine 
und die Interessen aller Beschäftigten in deinem Betrieb 
durchzusetzen. Und dir den Raum geben, dich mit anderen 
Kolleg*innen austauschen und vernetzen zu können. 

Es gibt Seminare für alle Zielgruppen, etwa zur Arbeits- 
zeit, für betriebliche Interessenvertretungen und solche  
für bestimmte Berufsgruppen. Unsere gewerkschaftlichen  
Bildungsprofis haben auch für das Jahr 2024 wieder  
ein umfangreiches Programm zusammengestellt.  
Unser Kompass zeigt bei allen in die gleiche Richtung:  
Gemeinwohl und Solidarität sind unsere Ziele. Hilf mit,  
diese zu erreichen.

Jahrzehnte neoliberaler Politik der Kommerzialisierung, Deregulierung und Privatisierung gilt 
es zu überwinden. Ob in Krankenhäusern oder Universitäten, in Pflegeeinrichtungen, der 
Behindertenhilfe, der Bildung oder dem Rettungsdienst – der Markt regelt es nicht. Es muss 
um die Menschen gehen, nicht um die Maximierung von Gewinnen. Viel Kraft und Aus-
dauer sind nötig, um für diese Politik Mehrheiten zu gewinnen.

»Gemeinwohl und Solidarität« – das ist auch unser Motto für die erste Themenwoche des 
Fachbereichs im Mai 2024. Für eine Woche haben wir das ver.di-Bildungszentrum Gladen-
bach für uns. Neun Seminare für Aktive, betriebliche Interessenvertretungen und gewerk-
schaftliche Gremien-Mitglieder stehen vom 13. bis 17. Mai 2024 zur Auswahl, dazu ein  
begleitendes Rahmenprogramm. 

Sei dabei und lasst uns zusammenstehen. Für Frieden, für eine gerechte Gesellschaft sowie 
für gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen.

Wir freuen uns auf dich.

Mitglied im ver.di-Bundesvorstand

VORWORT



KONTAKTDATEN 

Kontakt für die ver.di-finanzierten Seminare:

ver.di-Bundesverwaltung 
Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft,  
Bereich Berufspolitik/Jugend 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Organisatorisches und Fragen zur Anmeldung 
Sandra Koziar  
Telefon 030 6956-1852 
berufspolitik@verdi.de 

Inhaltliches 
Melanie Wehrheim 
melanie.wehrheim@verdi.de 

Kontakt für die arbeitgeberfinanzierten Seminare:

ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH
Mörsenbroicher Weg 200
40470 Düsseldorf
verdi-bub.de

Anmeldung, Information, Seminarverwaltung
Zentraler Veranstaltungsservice (ZVS)
Vanessa Ressing
Telefon 0211 9046-812
vanessa.ressing@verdi-bub.de

Seminarplanung und Bildungsberatung
Aufbau- und Spezialseminare (AuS)
Dirk Langenkamp
dirk.langenkamp@verdi-bub.de
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VER.DI- 
BILDUNGSZENTREN 

Kompetenz und Vielfalt: Unsere Bildungszentren

In den ver.di-Bildungszentren finden viele Seminare und Tagungen statt. Dafür gibt es gute 
Gründe, von denen wir hier einige benennen.

1.  Orte gemeinsamen Lernens  
und der Begegnung

  Die Atmosphäre wie auch die Seminar-
ausstattung unserer Bildungszentren ist 
darauf aus gerichtet, gemeinsames Lernen 
und den Austausch untereinander zu 
fördern. ver.di-Kolleg*innen begegnen 
sich in einem Raum auf Augenhöhe. Die 
Seminar- und Tagungsräume sind hell 
und einladend, modern ausgestattet und 
stehen meist auch baulich zueinander in 
Beziehung, so dass sich Teilnehmende 
immer wieder »über den Weg laufen« 
können.

2. Gewerkschaft (er)leben
  Meist finden mehrere Seminare und  

Veranstaltungen in unseren Häusern  
parallel statt. Somit wird ein Blick über 
den eigenen Betrieb oder die eigene 
Branche hinaus möglich. Die Teilnehmen-
den kommen schnell miteinander ins  
Gespräch und tauschen auch seminar-
übergreifend Erfahrungen miteinander 
aus. Netzwerke entstehen und/oder  
werden ausgebaut. ver.di ist jederzeit 
sichtbar und zu erleben. Über die Präsenz 
unserer Teamenden wie auch der 
Bildungs sekretär*innen im Haus besteht 
ein kurzer Draht zu ver.di. Ein Anruf bei 
den Betreuungssekretär*innen vor Ort 
schafft ggf. unmittelbaren und schnellen 
Kontakt.

3.  Lernen in angenehmer Umgebung 
mit hohem Erholungswert

  Auch über den Seminarbetrieb hinaus 
sorgen die Mitarbeiter*innen der 
Bildungs zentren engagiert für ihre 
Gäste. Ein professioneller Hotelbetrieb 
und die regionale, abwechslungsreiche 
Küche, z. T. in Bio-Qualität, tragen zum 
Wohlbefinden bei. Freizeitangebote wie 
z.B. Kegelbahn, Sauna oder Billard laden 
dazu ein, angenehme Zeiten miteinander 
zu verbringen. Unsere Gaststätten laden 
abends herzlich ein.  Darüber hinaus  
besteht immer auch die Möglichkeit, 
sich individuell zu entspannen, ein gutes 
Buch zu lesen, ein lohnendes Gespräch 
zu führen oder auch einfach nur für sich 
zu sein. Viel Natur in der Umgebung lädt 
zu Spaziergängen ein. 

4.  Die Beschäftigten in unseren  
Bildungszentren sind ver.di- 
Beschäftigte oder arbeiten zu 
Equal-pay-Bedingungen.

  Unsere Bildungszentren schaffen immer 
auch Arbeitsplätze in der Region und 
das zu fairen Arbeitsbedingungen und 
Entlohnung nach ver.di-Tarifen. Über einen 
kollegialen Umgang untereinander und 
mit den Gästen haben die Beschäftigten 
das Wohl ihrer Gäste stets im Blick und 
tragen mit dazu bei, den Aufenthalt in 
unseren Häusern so angenehm wie nur 
möglich zu gestalten.
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Stichwort: Bildungsurlaub

Zusätzlich zum Jahresurlaub noch (Bildungs-)Urlaub?!
  Gesetzlich gesicherter Anspruch für Arbeitnehmer*innen und i. d. R. auch Auszubildende:

 x auf bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung durch den Arbeitgeber
 x für i. d. R. 5 Tage pro Jahr
 x zum Besuch von anerkannten (Bildungsurlaubs-)Seminaren

  Voraussetzung ist ein im Bundesland (Arbeitsstätte) geltendes Bildungs urlaubsgesetz
  Zurzeit gibt’s Bildungsurlaubsgesetze in:

 x Baden-Württemberg
 x Berlin
 x Brandenburg
 x Bremen
 x Hamburg
 x Hessen
 x Mecklenburg-Vorpommern
 x Niedersachsen
 x Nordrhein-Westfalen
 x Rheinland-Pfalz
 x Saarland
 x Sachsen-Anhalt
 x Schleswig-Holstein
 x Thüringen

  Aktuell nicht in Bayern und Sachsen
  Die Seminarkosten trägt i. d. R. der Veranstalter, hier ver.di

Stichwort: (gesetzliche) Interessenvertretung

Freistellung nach § 37 Abs. 6 BetrVG/§ 54 Abs. 1 BPersVG/LPersVG analog
  Zur Erfüllung der BR-/PR-Arbeit erforderliche Seminare
  Bezahlte Freistellung zum Seminarbesuch durch den Arbeitgeber
  Sämtliche Seminarkosten trägt der Arbeitgeber

Freistellung nach § 37 Abs. 7 BetrVG/§ 54 Abs. 2 BPersVG/LPersVG analog
  Zur Erfüllung der BR-/PR-Arbeit geeignete und anerkannte Seminare
  Bezahlte Freistellung zum Seminarbesuch durch den Arbeitgeber
  Die Seminarkosten trägt i. d. R. der Veranstalter, hier ver.di

(MEHR) ZEIT FÜR 
SEMINARE

Details und weitere  
Freistellungsmöglichkeiten:
 bildungsportal.verdi.de (FAQ)

5>> INHALTSVERZEICHNIS
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Gesellschaftspolitische Bildung

Gesellschafts-
politische Bildung

2024
Nachdenken. 
Weiterdenken. 
Handeln.
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ver.di Gewerkschaftspolitische Bildung

ver.di-Bildungsträger für die politische Bildung –  
Politische Bildung für alle

Gemeinnützigkeit: ver.di GPB ist eine gemeinnützige Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung und verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar den gemeinnützigen Zweck der politischen Bildung. 
Das verwirklicht ver.di GPB mit einem bundesweiten Angebot  
an politischen Seminaren.

Die Angebote von ver.di GPB richten sich an die Allgemeinheit, 
aber auch an die Mitglieder der ver.di. Im Zentrum der Aktivitäten 
der ver.di GPB steht die politische Bildung. Dazu bietet ver.di GPB 
eine breite Palette von Bildungsmaßnahmen an. Die Seminare  
finden ausnahmslos in den ver.di-Bildungszentren oder digital im 
Online Bildungszentrum (OnlineBiZ) statt.

Finanzierung: Finanziert wird die politische Bildungsarbeit der 
ver.di GPB aus den anteiligen Abführungen von Aufsichtsrats-
tantiemen. Zur Abführung verpflichtet sind alle ver.di-Mandat s-
träger*innen in Aufsichtsräten und vergleichbaren Mitbestim-
mungsfunktionen.

Qualitätszertifiziert: ver.di GPB ist qualitätszertifiziert nach  
Gütesiegelverbund.

Für interessierte und engagierte  
Arbeitnehmer*innen

Du bist Arbeitnehmer*in und willst dich im Rahmen deines 
gesetz lichen Anspruchs auf Bildungsurlaub eingehender mit  
aktuellen  Themen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, …  
befassen, dann wirst du fündig unter bildungsportal.verdi.de 
oder in unserem speziellen Programm.

VORSTELLUNG DER 
BILDUNGSTRÄGER
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ver.di Bildung + Beratung ...

. . . ist der bundesweit agierende gemeinnützige ver.di-Bildungs-
träger zur Durchführung der Qualifizierung von Betriebs- und  
Personalratsmitgliedern, Mitgliedern von Mitarbeiter- und 
Schwerbehindertenvertretungen sowie von Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen.

Auf der Grundlage der Beschlüsse des ver.di-Bundesvorstands 
und des Gewerkschaftsrats nimmt ver.di Bildung + Beratung  
die Organisation und Durchführung der von den Arbeitgebern  
zu finanzierenden Seminare für die Interessenver tretungen  
bundesweit wahr.

Durch viele Seminare und nicht zuletzt durch die enge Verzahnung 
des Fachbereichs mit ver.di b+b kennen wir die Herausforderungen, 
vor denen die Interessenvertretungen im Bereich Gesundheit,  
Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft stehen. Diese Kenntnis 
ermöglicht es uns, Seminare anzubieten, die den jeweiligen 
Problemlagen bzw. dem Wissensbedarf entsprechen. 

Unsere Lernmethoden entsprechen neuesten wissenschaft lichen 
Er kennt nissen. Die Lernenden stehen im Mittelpunkt des Lern-
prozesses. Praxiserfahrene Referent*innen stellen den jeweiligen 
Kontext her, beraten und unterstützen das individuelle Lernen. 

ver.di b+b ist qualitätszertifiziert nach LQW.

VORSTELLUNG DER 
BILDUNGSTRÄGER
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Termin Ort Seminartitel Seite

Januar

24.01. – 26.01.2024 Bielefeld Gute Arbeit durch mehr Personal in der Altenpflege 
Das neue Personalbemessungsverfahren und Herausforderungen für die Arbeit der 
Interessenvertretungen in der stationären Altenpflege

75

Februar

05.02. – 09.02.2024 Naumburg JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

08.02. – 09.02.2024 Bielefeld Umgang der Interessenvertretung mit krankheitsbedingten Fehlzeiten  
Einflussmöglichkeiten auf den Gesundheitsschutz und die Entlastung der Beschäftigten

53

12.02. – 14.02.2024 Walsrode Organisation des Datenschutzes im Büro der gesetzlichen Interessenvertretung (Grundlagen)
Umsetzung von Datenschutzkonzepten

56

19.02. – 20.02.2024 Bielefeld Belastungen im Rettungsdienst verringern – Gesundheit schützen
Wie Gefährdungsbeurteilungen Leben retten können

84

19.02. – 21.02.2024 Walsrode Das neue Gesetz über die Berufe in der medizinischen Technologie (MTBG)
Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in die praktische Ausbildung

19

26.02. – 28.02.2024 Walsrode Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 1) 
Arbeitszeitrecht und Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung

41

März

04.03. – 06.03.2024 Berlin Dienstplanung und Bereitschaftsdienst mit der Schichtplan-Fibel 
Bereitschaftsdienst – konsequent verkürzen und umwandeln

45

06.03. – 08.03.2024 Naumburg Tarifverträge für die Ausbildung 
Von der Entstehung bis zur Überwachung

17

11.03. – 13.03.2024 Travemünde Coaching für Vorsitzende von gesetzlichen Interessenvertretungen 
Handlungsorientiertes Angebot zur Weiterentwicklung der eigenen Führungspraxis

26

11.03. – 13.03.2024 Saalfeld Gewalt gegen Beschäftigte in forensischen Einrichtungen 
Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen Übergriffen auf Beschäftigte im 
Maßregelungsvollzug

68

11.03. – 15.03.2024 Brannen-
burg

JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

18.03. – 20.03.2024 Mosbach TVöD aktuell – Tarifregelungen 2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst 
Speziell für Interessenvertretungen der Behindertenhilfe, Teilhabe- und Inklusionsdienste 
(Eingliederungshilfe)

79

April

03.04. – 05.04.2024 Berlin Gute Arbeit durch mehr Personal in der Altenpflege 
Das neue Personalbemessungsverfahren und Herausforderungen für die Arbeit der 
Interessenvertretungen in der stationären Altenpflege

75

03.04. – 05.04.2024 Walsrode Duales Studium im Betrieb 
Welche Rechte haben dual Studierende? Wie ist die Interessenvertretung zu beteiligen?

18

08.04. – 10.04.2024 Gladenbach Finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen in der beruflichen Weiterbildung 
Betriebswirtschaftliches Grundwissen und Beteiligungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

37

10.04. – 12.04.2024 Berlin Gleichstellung im Betrieb durchsetzen 28

15.04. – 17.04.2024 Gladenbach Gefährdungssituationen und Überlastung erkennen und anzeigen 
Warum es so wichtig ist, Gefährdungs- und Überlastungssituationen zu melden  
und zu dokumentieren

54

JAHRESÜBERSICHT 
DER SEMINARE 2024

>> INHALTSVERZEICHNIS8



Termin Ort Seminartitel Seite

17.04. – 19.04.2024 Gladenbach Befristung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Gesetzliche Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

31

22.04. – 26.04.2024 Bielefeld JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

24.04. – 26.04.2024 Bielefeld Der Aufsichtsrat im Gesundheitswesen (Teil 1)  
Grundlagenseminar zu Aufgaben, Rechten und Strategien zur Überwachung  
von Unternehmensleitungen

60

Mai

02.05. – 03.05.2024 Mosbach Jahresarbeitszeit- und Arbeitszeitkonten 
Vor- und Nachteile für die Beschäftigten

49

06.05. – 08.05.2024 Naumburg JAV-Praxis: Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) für JAVen im Gesundheitswesen 
Qualitätssicherung der beruflichen Erstausbildung

16

06.05. – 08.05.2024 Saalfeld Umgang mit atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnissen 
»Personalkostenreduzierende Instrumente« (er)kennen – Spaltung der Belegschaft 
verhindern

27

06.05. – 08.05.2024 Walsrode Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 2) 
Organisation und Verfahren der Dienstplanprüfung im Sozial- und Gesundheitswesen

42

13.05. – 17.05.2024 Gladenbach Personalmindeststandards (PPP-RL) und Finanzierung psychiatrischer Krankenhäuser 
Auswirkung der Neuregelungen auf die Beschäftigten und die Arbeit der Interessenvertretung

69

13.05. – 17.05.2024 Gladenbach Erfolgreich mitbestimmen in Krankenhaus-Servicebetrieben
Ohne uns läuft im Krankenhaus nichts

67

22.05. – 24.05.2024 Berlin Arbeitszeiten und Dienstplanung im Rettungsdienst 
Erfolgreich mitbestimmen bei der Dienstplanung – Belastungen senken

85

22.05. – 24.05.2024 Saalfeld »Unternehmensmitbestimmung« an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Probleme und Chancen der (Zusammen-)Arbeit der Beschäftigtenvertreter*innen  
mit bzw. in Aufsichtsgremien

32

27.05. – 29.05.2024 Saalfeld Aufsichtspflicht und Haftungsrecht für die Interessenvertretung in Kindertagesstätten  
und in der Jugendhilfe 
Rechtliche Möglichkeiten zur Absicherung der Beschäftigten

80

27.05. – 29.05.2024 Naumburg Die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) im Betrieb 
Rechtliche Rahmenbedingungen und deren betriebliche Ausgestaltung in der praktischen 
Ausbildung

20

27.05. – 29.05.2024 Bielefeld Neue Entwicklungen in Studierendenwerken 
Auswirkungen auf die Beschäftigten

36

Juni

03.06. – 05.06.2024 Walsrode Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 3) 
Rechtliche und betriebliche Durchsetzung der Mitbestimmung

43

03.06. – 07.06.2024 Saalfeld AWO-Betriebsräte-Verbünde-Seminar 2024 
Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats auf veränderte Arbeitsbedingungen

83

06.06. – 07.06.2024 Saalfeld Tariflohnpflicht in der Altenpflege  
Die gesetzlichen Regelungen zur »Tariftreue« in der Altenpflege und deren Bedeutung  
für die Arbeit der Interessenvertretung

76

10.06. – 12.06.2024 Berlin Die Zukunft der Reha mitbestimmen 
Einflussmöglichkeiten der Interessenvertretung auf die Gestaltung veränderter 
Arbeitsbedingungen

74

JAHRESÜBERSICHT 
DER SEMINARE 2024
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Termin Ort Seminartitel Seite

10.06. – 14.06.2024 Mosbach TVöD-Aufbau: Eingruppierung in Krankenhäusern  
Eingruppierung nach dem TVöD-K-VKA

40

17.06. – 19.06.2024 Bielefeld Der Aufsichtsrat im Gesundheitswesen (Teil 2) 
Selbstorganisation des Aufsichtsrats sowie Sorgfalts- und Prüfpflichten

61

17.06. – 19.06.2024 Gladenbach Der Wirtschaftsausschuss im Gesundheitswesen (Teil 1) 
Rechtliches und betriebswirtschaftliches Grundwissen für die Arbeit im Wirtschaftsausschuss

62

24.06. – 26.06.2024 Berlin Neue Entwicklungen in der Weiterbildung 
Auswirkungen auf die Beschäftigten

38

24.06. – 26.06.2024 Berlin Grundlagen wirtschaftlicher Angelegenheiten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Qualifizierung zu Beteiligungsmöglichkeiten der Interessenvertretung 

33

24.06. – 26.06.2024 Saalfeld Zugewanderte Fachkräfte – Integration durch Mitbestimmung 
Gelingende Integration braucht Beteiligung

58

24.06. – 28.06.2024 Mosbach JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

Juli

01.07. – 03.07.2024 Berlin NEU Die Umsetzung des Hebammengesetzes (HebG)
Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in die praktische Ausbildung

21

01.07. – 03.07.2024 Saalfeld Mitbestimmung bei Um- und Neubauten von Krankenhäusern, Pflege- und Reha-Einrichtungen
Umstrukturierungen der Arbeits- und Ablauforganisation frühzeitig erkennen und dabei 
mitbestimmen

59

10.07. – 12.07.2024 Bad Soden-
Salmünster  

Gefährdungen erkennen – Gefährdungen beseitigen 
Gefährdungsbeurteilung (Grundlagen)

55

17.07. – 19.07.2024 Hamburg  Frauen (nicht nur) als Vorsitzende der betrieblichen Interessenvertretung 29

August

26.08. – 30.08.2024 Berlin JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

September

02.09. – 04.09.2024 Bielefeld Das Gesetz über die Ausbildung zur*zum ATA und OTA (ATA/OTA-G) 
Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in die praktische Ausbildung

22

02.09. – 04.09.2024 Gladenbach Der Wirtschaftsausschuss im Gesundheitswesen (Teil 2) 
Informationsrechte und Grundwissen für die Analyse unternehmerischer Planungen

63

02.09. – 06.09.2024 Gladenbach Neue Entwicklungen in der psychiatrischen Versorgung
Auswirkungen auf die Beschäftigten

70

09.09. – 13.09.2024 Naumburg NEU Berufszulassungsgesetze im Gesundheitswesen
Eine kompakte Auseinandersetzung mit diversen ausbildungsrechtlichen Grundlagen

23

11.09. – 13.09.2024 Walsrode Dienstplanung und Freizeit mit der Schichtplan-Fibel 
Wie die Beschäftigten vor Übergriffen auf die Freizeit geschützt werden können

46

16.09.2024 Online Online-Seminar: Aktuelle Entwicklungen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz
Die Bedeutung aktueller Rechtsprechung für die Praxis der Interessenvertretung

34

16.09. – 17.09.2024 Saalfeld Arbeitsrecht und Arbeitszeit in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
Rechtsprechung, Beteiligungsrechte und mehr in Sachen Pausenregelungen

77

16.09. – 18.09.2024 Gladenbach Gewalt gegen Beschäftigte in psychiatrischen Einrichtungen 
Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen Übergriffen auf Beschäftigte

71

JAHRESÜBERSICHT 
DER SEMINARE 2024
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Termin Ort Seminartitel Seite

16.09. – 20.09.2024 Saalfeld Unikliniken aktuell 
Aktuelle Veränderungen in den Universitätskliniken und ihre Bedeutung für die Arbeit  
der Interessenvertretung

65

16.09. – 20.09.2024 Gladenbach Wie geht's weiter mit den MT-Berufen? 
Seminar für medizinische Technolog*innen (MT)

30

18.09. – 20.09.2024 Saalfeld Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 2) 
Organisation und Verfahren der Dienstplanprüfung im Sozial- und Gesundheitswesen

42

23.09. – 25.09.2024 Travemünde Coaching für Vorsitzende von gesetzlichen Interessenvertretungen 
Handlungsorientiertes Angebot zur Weiterentwicklung der eigenen Führungspraxis

26

23.09. – 27.09.2024 Naumburg JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

23.09. – 27.09.2024 Walsrode TVöD-Grundlagen: Einführung und Überblick – Gesundheitswesen und soziale Dienste 
Tarifliche Regelungen kennen und umsetzen

39

25.09. – 26.09.2024 Bielefeld Stationsäquivalente und sektorenübergreifende Behandlung – wenn das Krankenhaus  
nach Haus kommt 
Auswirkungen der häuslichen Versorgung auf die Arbeitsbedingungen

72

30.09. – 01.10.2024 Walsrode Ausfallkonzepte und verlässliche Arbeitszeiten 
Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung bei kurzfristiger Änderung von 
Dienstplänen und ungeplanten Einsätzen

52

30.09. – 02.10.2024 Walsrode Arbeits- und Gesundheitsschutz für Beschäftigte in Kindertagesseinrichtungen 
Beteiligungsrechte der Interessenvertretung für die Gesundheit der Beschäftigten nutzen

81

30.09. – 02.10.2024 Berlin Grundlagen der Krankenhausfinanzierung und -planung 
Kenntnisse und Kompetenzen für eine wirkungsvolle Beteiligung im Sinne der Beschäftigten

64

Oktober

07.10. – 09.10.2024 Walsrode Arbeitsteilung im Krankenhaus 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Krankenhaus wirksam mitbestimmen

66

07.10. – 11.10.2024 Gladenbach JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

09.10. – 11.10.2024 Saalfeld TV-L: Grundlagen des Eingruppierungsrechts 
Qualifizierung für die Interessenvertretung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen

35

09.10. – 11.10.2024 Walsrode Zugewanderte Fachkräfte – Integration durch Mitbestimmung 
Gelingende Integration braucht Beteiligung

58

28.10. – 30.10.2024 Gladenbach Dienstplanung und Pausen mit der Schichtplan-Fibel
Pausen als Hebel zur Entlastung

47

28.10. – 30.10.2024 Walsrode Organisation des Datenschutzes im Büro der gesetzlichen Interessenvertretung (Aufbau) 
Umsetzung von Datenschutzkonzepten

57

28.10. – 30.10.2024 Berlin Sozial und unbescheiden
Aktuelle Entwicklungen im Sozial- und Erziehungsdienst gestalten

82

November

04.11. – 06.11.2024 Gladenbach Das neue Gesetz über die Berufe in der medizinischen Technologie (MTBG) 
Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung in die praktische Ausbildung

19

04.11. – 08.11.2024 Mosbach Personalmindeststandards (PPP-RL) und Finanzierung psychiatrischer Krankenhäuser 
Auswirkung der Neuregelungen auf die Beschäftigten und die Arbeit der Interessenvertretung

69

06.11. – 08.11.2024 Saalfeld Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 3)  
Rechtliche und betriebliche Durchsetzung der Mitbestimmung

43

JAHRESÜBERSICHT 
DER SEMINARE 2024
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Termin Ort Seminartitel Seite

11.11. – 15.11.2024 Brannen-
burg

Neue Entwicklungen in der Forensischen Psychiatrie  
Aktuelle Diskussionen und arbeitsorganisatorische Tendenzen mit Auswirkungen  
auf die Arbeitsbedingungen im Maßregelvollzug

73

11.11. – 15.11.2024 Walsrode TVöD-Aufbau: Eingruppierung in Krankenhäusern 
Eingruppierung nach dem TVöD-K-VKA

40

18.11. – 21.11.2024 Walsrode Rettungsdienst aktuell  
Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen auf die Arbeit der Interessenvertretung

86

25.11. – 27.11.2024 Berlin Gewalt gegen Beschäftigte in der Behindertenhilfe
Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen Übergriffen auf Beschäftigte

78

25.11. – 29.11.2024 Naumburg JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen 
Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2 Gesundheitsberufe)

15

Dezember

02.12. – 04.12.2024 Brannen-
burg

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 4) 
Workshop: Gute Arbeitszeit- und Dienstpläne unter Beteiligung der Belegschaft durchsetzen

44

16.12. – 18.12.2024 Bielefeld Schichtplan-Fibel extra 
Konferenz zur Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung in die betriebliche Schichtplanung

48

JAHRESÜBERSICHT 
DER SEMINARE 2024
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JAV-Praxis 1: Euer Grundlagenwissen für die Arbeit als JAV  
Hier lernt ihr mit dem Mitbestimmungsgesetz zu arbeiten

Termine findet ihr unter verdi-bub.de/33

JAV-Praxis 2: Gesundheitsberufe  
Bietet euch das Grundlagenwissen zu den  
Ausbildungsgesetzen im Gesundheits und Sozialwesen 

Termine findet ihr unter verdi-bub.de/1652

JAV-Praxis 3: Hier könnt ihr eure kommunikativen Kompetenzen 
als Interessenvertretung und in Verhandlungen weiter ausbauen

Termine findet ihr unter verdi-bub.de/452

Nach der Wahl ...

Seminar:  
Duales Studium  
im Betrieb

Im
m

er auf dem
 aktuellsten   Stand bleibenTarifliche Rahm

enbedingungen kennen  
und überw

achen

Auch andere Ausbildungen im
 Blick

Ihr habt Interesse die Ausbildung  
im Betrieb aktiv zu gestalten.

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Piktogramme Projekthandbuch Jugend

Piktogramme Projekthandbuch Jugend

Seminar: 
Das neue Gesetz über 
die Berufe in der medi-
zinischen Technologie 
(MTBG).

Seminar: 
Berufszulassungsgesetze
im Gesundheitswesen

BR

Piktogramme Projekthandbuch Jugend

PR

MAV

Seminar: 
Tarifverträge für  
die Ausbildung

Piktogramme Projekthandbuch Jugend

Medizinische Piktogramme
Seminar: 
Die Umsetzung des 
Hebammengesetzes
(HebG)

Seminar: 
Das Gesetz über die  
Ausbildung zur/zum  
ATA und OTA.

JAV-Praxis:  
Das Berufsbildungsgesetz 
für JAVen im Gesundheits-
wesen. Ergänzt euer  
Wissen zu den Ausbildungen 
nach BBiG

Ergänzungsseminare

JAV 1
JAV 2
JAV 3

1

2

3

Medizinische Piktogramme
Seminar: 
Die Umsetzung des 
Pflegeberufegesetzes
im Betrieb

Ausbildungsgesetze verstehen
Hebammengesetz

Naumburg
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AUSBILDUNG

JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und 
verbessern in den Gesundheitsberufen

Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung  
(JAV 2 Gesundheitsberufe)
Nach dem Einführungsseminar folgen nun die Grundlagen über 
ausgewählte Berufszulassungsgesetze. Paragrafenreiterei findet 
nicht statt, es geht auch hier wieder um die praktischen Fragen: 
Welchen Beitrag haben Azubis für ein gutes Ausbildungsergebnis 
zu leisten? Welche Rechte haben sie? Und – ganz wichtig – auf 
welche Weise können JAV und Betriebs- bzw. Personalrat und Mit-
arbeitervertretungen kontrollieren und sicherstellen, dass Auszubil-
dende eine qualitativ hochwertige und damit zukunftsgerichtete 
Ausbildung erhalten? Wie können sie mitwirken und mitbestim-
men, wenn interne Bildungsmaßnahmen durchgeführt werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Die Regelungen zur Ausbildung nach ausgewählten  

Berufszulassungsgesetzen
 x Rechte und Pflichten der Auszubildenden gemäß  

ausgewählter Berufszulassungsgesetze
 x Pflichten des Trägers der Ausbildung
 x Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte bei der  

Durchführung von Bildungsmaßnahmen
 x Die Kontrolle der Ausbildung durch die JAV und den  

Betriebs-/Personalrat bzw. die Mitarbeitervertretung
 x Beurteilungssysteme, Ausbildungsstandkontrolle
 x Überblick über die bisherigen Regelungen der  

Berufszulassungsgesetze
 x Fragen der praktischen Umsetzung im Betrieb

Termine 

05.02.2024 – 09.02.2024  Naumburg AS63-2402051 
11.03.2024 – 15.03.2024  Brannenburg AS63-2403112
22.04.2024 – 26.04.2024  Bielefeld-Sennestadt AS63-2404221
24.06.2024 – 28.06.2024 Mosbach AS63-2406241
26.08.2024 – 30.08.2024  Berlin-Wannsee AS63-2408261
23.09.2024 – 27.09.2024  Naumburg AS63-2409231
07.10.2024 – 11.10.2024 Gladenbach AS63-2410072
25.11.2024 – 29.11.2024 Naumburg AS63-2411252

Seminargebühr
1.190,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 876,00 €
Bielefeld: 730,00 €
Brannenburg: 725,00 €
Gladenbach: 809,00 €
Mosbach: 757,00 €
Naumburg: 627,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind JAVen 
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersV

Teilnahmevoraussetzung
Vorherige Teilnahme 
am JAV-Praxis 1

verdi-bub.de/1652

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis
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AUSBILDUNG

JAV-Praxis: Das Berufsbildungsgesetz (BBiG)  
für JAVen im Gesundheitswesen

Qualitätssicherung der beruflichen Erstausbildung
In Ergänzung zum bereits besuchten Seminar »JAV-Praxis 2:  
Ausbildung checken und verbessern in den Gesundheitsberufen« 
folgt nun alles Wesentliche für die Auszubildenden nach BBiG in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. Auch hier befassen wir 
uns wieder mit praktischen Fragen wie: Welche Aspekte müssen 
JAVen im BBiG besonders überwachen, und worin unterscheidet 
es sich vom Pflegeberufegesetz? Welches sind die Stellschrauben 
für hohe Ausbildungsqualität, und wie können JAVen in Zusam-
menarbeit mit der betrieblichen Interessenvertretung ihre Beteili-
gungsmöglichkeiten dafür einsetzen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Die Regelungen zur Ausbildung nach dem BBiG
 x Pflichten und Verhalten während der Berufsausbildung  

gemäß BBiG
 x Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte bei der Durch- 

führung von Bildungsmaßnahmen
 x Die Kontrolle der Ausbildung und des dualen Studiums durch 

die JAV und den Betriebs-/Personalrat oder die MAV
 x Fragen der praktischen Umsetzung in Betrieb und Dienststelle
 x Rechtslage zur Freistellung für den Berufsschulbesuch

Termine 

06.05.2024 – 08.05.2024 Naumburg  AS63-2405063

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Naumburg: 368,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind JAVen 
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

Teilnahmevoraussetzung 
Besuch der Seminare 
JAV-Praxis 1 und JAV- 
Praxis 2: Ausbildung  
checken und verbessern  
in den Gesundheitsberufen

verdi-bub.de/4395

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis
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Termine 

06.03.2024 – 08.03.2024  Naumburg  AS63-2403061

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Tarifverträge für die Ausbildung

Von der Entstehung bis zur Überwachung
Die Überwachung der für die Auszubildenden geltenden Tarifver-
träge ist eine der allgemeinen Aufgaben der betrieblichen Interes-
senvertretung. Was aber regeln Tarifverträge? Und was sind die 
Besonderheiten bei den Verhandlungen?

In diesem Seminar werden Tarifverträge von der Entstehung 
bis zur Überwachung behandelt und dabei in das System des Ar-
beitsrechts eingeordnet. Außerdem betrachten wir die wichtigsten 
für euch geltenden Regelungen der jeweiligen Tarifverträge. Aus-
bildungstarifverträge können ein wirksames Mittel zur Verbesse-
rung der Ausbildungsqualität sein. Bei der Aufgabe, diese Qualität 
sicherzustellen, spielt die betriebliche Interessenvertretung eine 
zentrale Rolle. Über welche Handlungs- und Beteiligungsmöglich-
keiten sie hierbei verfügt, ist ebenfalls Bestandteil des Seminars. 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Allgemeine Aufgaben der JAV (gem. BetrVG, PersVG und 

MVG) im Rahmen der Überwachung von Tarifverträgen
 x Allgemeine Einführung in das Tarifrecht
 x Einordnung von Tarifverträgen in das Arbeitsrechtssystem
 x Besonderheiten von Tarifverträgen im Gesundheitswesen
 x Inhalte, Struktur und Aufbau von Ausbildungstarifverträgen
 x Begriffe und Definitionen aus Tarifverträgen 
 x Beteiligungsrechte der Interessenvertretung bei Anwendung 

und Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Naumburg: 368,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAVen 
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3878

JAV-Konferenz im Gesundheits- und Sozialwesen
10.06. – 12.06.2024, HKK Hotel, Wernigerode
verdi-bub.de/jav-konferenz-gesundheits- 
und-sozialwesen
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FÜR ALLE
IM FB C

Duales Studium im Betrieb

Welche Rechte haben dual Studierende?  
Wie ist die Interessenvertretung zu beteiligen?
Die Kombination aus Hochschulbesuch und praktischer Ausbil-
dung im Betrieb hat sich als »duales Studium« inzwischen fest 
etabliert. Die Anzahl der dual Studierenden ist in den letzten Jah-
ren deutlich angestiegen. Die Interessenvertretung ist gefordert, 
sich aktiv an der Ausgestaltung des dualen Studiums im Betrieb 
zu beteiligen.

Im Seminar werden u. a. folgende Fragen geklärt: Welche 
Formen von dualen Studiengängen gibt es? Welche (arbeits-)
rechtliche Stellung haben die Studierenden? Wie können im Be-
trieb Ausbildungsinhalte und Ausbildungsqualität gesichert wer-
den? Welche Handlungsoptionen und Beteiligungsrechte hat die 
Interessenvertretung, um auch für dual Studierende eine »gute 
Ausbildung« zu erreichen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtsgrundlagen der Anforderungen an duale Studiengänge 

im Betrieb
 x Gestaltung der praktischen Ausbildung und Sicherung der  

Ausbildungsqualität
 x Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitregelungen, Ausstattung der 

Arbeitsplätze und Vergütung dual Studierender
 x Verfahren der Bedarfsermittlung, der Bewerber*innen-Auswahl 

und Beteiligung der Interessenvertretung
 x Duales Studium als Konkurrenz zur »klassischen« Berufs- 

ausbildung?
 x Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung psychischer  

(Doppel-)Belastung der Studierenden
 x Unterstützungsleistungen der Arbeitgeber, z. B. bei Studien- 

gebühren, Unterbringungskosten etc.
 x Beteiligungsrechte, Ziele und Strategien der Interessenvertretung

Piktogramme Ausbildung

Termine 

03.04.2024 – 05.04.2024 Walsrode   AS14-2404031

Seminargebühr
990,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 379,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR, MAV  
und JAVen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3778
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Das neue Gesetz über die Berufe  
in der medizinischen Technologie (MTBG)

Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung  
in die praktische Ausbildung 
Mit dem Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelungen für die 
Ausbildungen der medizinisch-technologischen Berufe Anfang 
2023 können sich neue Auszubildende auf eine strukturierte und 
qualitativ gesicherte Ausbildung verlassen. Allerdings muss die  
Interessenvertretung aktiv werden.

Viele der neuen Regelungen müssen jetzt erstmalig in den 
Betrieben umgesetzt werden. Daraus ergibt sich nicht nur die 
Pflicht für Interessenvertretungen, die Einhaltung der neuen Rege-
lung zu überwachen, sondern auch die Chance, die Ausbildung  
im Rahmen der Beteiligungsrechte mitzugestalten. 

Somit ist jetzt eine gute Gelegenheit, die Qualität der Ausbil-
dungen in verschiedenen medizinisch-technologischen Bereichen 
zu sichern. Erst dann können sich Auszubildende und an der Aus-
bildung beteiligte Personen an einem klareren Rahmen orientieren.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Wesentliche Elemente des MT-Berufe-Gesetzes und der  

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – was ist neu?
 x Das Ausbildungsverhältnis: Vertragsgestaltung, Rechte  

und Pflichten der Vertragsparteien
 x Regelungsinhalte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung  

als umsetzungsbedürftige Verordnung
 x Betriebliche Umsetzungsmöglichkeiten der Regelungsinhalte
 x Beteiligungsrechte der Interessenvertretung bei der betrieb- 

lichen Ausbildung
 x Überblick: Beteiligungsrechte der Interessenvertretung  

beim Abschluss von Kooperationsverträgen
 x Erarbeitung von Eckpunkten zu möglichen Betriebs-  

oder Dienstvereinbarungen zum Thema »Ausbildung«

Termine 

19.02.2024 – 21.02.2024 Walsrode  AS63-2402192 
04.11.2024 – 06.11.2024 Gladenbach  AS63-2411042

AUSBILDUNG

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 €  
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAVen 
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4394

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Piktogramme Ausbildung
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AUSBILDUNG

Termine 

27.05.2024 – 29.05.2024  Naumburg  AS63-2405272 

Die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes  
(PflBG) im Betrieb

Rechtliche Rahmenbedingungen und deren betriebliche 
Ausgestaltung in der praktischen Ausbildung 
Seit dem 1. Januar 2020 gilt das Pflegeberufegesetz. Betriebs- und 
Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen haben gemeinsam mit 
den Jugend- und Auszubildendenvertretungen auf die Einhaltung 
der Vorgaben des Pflegeberufegesetzes sowie der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung zu achten. Darüber hinaus sollen sie die 
Ausbildungspläne, Praxisanleitungen und Kooperationsvereinba-
rungen mit externen Ausbildungspartnern auch inhaltlich mitge-
stalten. Dies alles setzt Kenntnisse über den Inhalt des Gesetzes 
und der dazugehörigen Verordnungen voraus. Ziel ist es, die Quali-
tät der Pflegeausbildung in der betrieblichen Praxis zu sichern und 
Auszubildende sowie die mit der Ausbildung betrauten Personen 
vor Überforderung zu schützen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Wesentliche Elemente des Pflegeberufegesetzes
 x Das Ausbildungsverhältnis: Vertragsgestaltung, Rechte und 

Pflichten der Vertragsparteien
 x Rechtsqualität der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung  

als umsetzungsbedürftiger Verordnung
 x Einordnung in das System der arbeitsrechtlichen Normen- 

pyramide
 x Inhalt der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
 x Beteiligungsrechte der Interessenvertretung bei der betrieb- 

lichen Ausbildung (z. B. Ausbildungspläne, Praxisanleitung)
 x Überblick: Beteiligungsrechte der Interessenvertretung  

beim Abschluss von Kooperationsverträgen

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Naumburg: 368,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind BR, 
PR, MAV und JAVen  
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersV und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3592

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz
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AUSBILDUNG

Die Umsetzung des Hebammengesetzes  
(HebG) 

Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung  
in die praktische Ausbildung
Mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen für die Ausbil-
dungen der Hebammen Anfang 2020 können sich Studierende 
auf ein strukturiertes und rechtlich gesichertes duales Studium 
verlassen – jedoch nicht ohne die Interessenvertretung.

Viele der neuen Regelungen müssen jetzt erstmalig in den Be-
trieben umgesetzt werden. Daraus ergibt sich nicht nur die Pflicht 
für die Interessenvertretung, die Einhaltung der neuen Regelung 
zu überwachen, sondern auch die Chance, das Studium im Rah-
men der Beteiligungsrechte mitzugestalten. 

Das ist eine gute Gelegenheit, die Qualität des Studiums im 
Bereich des Hebammenwesens zu sichern. Erst dann können sich 
Studierende und an der Ausbildung beteiligte Personen an einem 
klaren Rahmen orientieren.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Wesentliche Elemente des Hebammen-Gesetzes und der  

Studien- und Prüfungsverordnung – was ist neu?
 x Das Studienverhältnis: Vertragsgestaltung, Rechte und Pflichten 

der Vertragsparteien
 x Regelungsinhalte der Studien- und Prüfungsverordnung als  

umsetzungsbedürftige Verordnung
 x Betriebliche Umsetzungsmöglichkeiten der Regelungsinhalte
 x Beteiligungsrechte der Interessenvertretung beim berufsprak- 

tischen Teil des Studiums
 x Überblick über Beteiligungsrechte beim Abschluss von  

Kooperationsverträgen
 x Erarbeitung von Eckpunkten zu möglichen Betriebs- oder 

Dienstvereinbarungen zum berufspraktischen Studienteil

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind BR, 
PR, MAV und JAVen  
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersV und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4471

Termine

01.07.2024 – 03.07.2024  Berlin-Wannsee  AS63-2407012

Piktogramme Ausbildung

NEU!
Ausbildungsgesetze verstehen

Hebammengesetz
Naumburg
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AUSBILDUNG

Medizinische Piktogramme

Termine 

02.09.2024 – 04.09.2024  Bielefeld-Sennestadt  AS63-2409023

Das Gesetz über die Ausbildung  
zur*zum ATA und OTA (ATA-OTA-G)

Rechtliche Rahmenbedingungen und ihre Umsetzung  
in die praktische Ausbildung
Im Jahr 2022 sind die neuen gesetzlichen Regelungen für die 
Ausbildungen der Anästhesie- und Operationstechnischen Assis-
tent*innen in Kraft getreten. Auszubildende können sich nun auf 
eine strukturierte und qualitativ gesicherte Ausbildung verlassen – 
oder nicht?

Neu ist nicht nur das Gesetz, sondern auch die dazugehörige 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Viele Regelungen müssen 
zum ersten Mal in den Betrieben umgesetzt werden. Daraus er-
wächst nicht nur die Pflicht für betriebliche Interessenvertretun-
gen, die Einhaltung der neuen Regelung zu überwachen, sondern 
es ergibt sich auch die Chance, die Ausbildung im Rahmen der 
Beteiligungsrechte mitzugestalten. Gerade hierfür ist die Kenntnis 
über die Inhalte des Gesetzes und der dazugehörigen Verordnun-
gen elementar.

Jetzt ist eine gute Gelegenheit, die Qualität der Ausbildungen 
in Anästhesie und OP zu sichern. Erst dann können sich Auszubil-
dende und an der Ausbildung beteiligte Personen an einem kla-
ren Rahmen orientieren.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Wesentliche Elemente des ATA-OTA-Gesetzes: Was ist neu  

zur bisherigen Anwendung des BBiG und der DKG-Empfehlung?
 x Das Ausbildungsverhältnis: Vertragsgestaltung, Rechte und 

Pflichten der Vertragsparteien
 x Einordnung in das System der arbeitsrechtlichen Normenpyramide
 x Rechtsqualität der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung als  

umsetzungsbedürftige Verordnung
 x Der Inhalt der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
 x Beteiligungsrechte der Interessenvertretung bei der betrieblichen 

Ausbildung
 x Überblick: Beteiligungsrechte der Interessenvertretung beim 

Abschluss von Kooperationsverträgen

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 385,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAVen 
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4114
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AUSBILDUNG

Termine 

09.09.2024 – 13.09.2024  Naumburg  AS63-2409091

Berufszulassungsgesetze im Gesundheitswesen

Eine kompakte Auseinandersetzung mit diversen  
ausbildungsrechtlichen Grundlagen
Neben Pflegefachpersonen werden im Gesundheitswesen bei-
spielsweise auch Medizinische Technolog*innen, Physiothera-
peut*innen und Diätassistent*innen ausgebildet. In diesem  
Seminar stellen wir die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen 
im Überblick dar und beschäftigen uns mit den diversen Möglich-
keiten, die Ausbildung zu verbessern.

Wir widmen uns der Ausbildungsplanung, der Gestaltung der 
Praxisanleitung und den vielen anderen Herausforderungen der 
Auszubildenden. Die Probleme mögen unterschiedlich sein, aber 
fast alle unterliegen der betrieblichen Mitbestimmung. In diesem 
Seminar besteht die Gelegenheit, sich mit den aktuellen berufs-
politischen und ausbildungsrechtlichen Entwicklungen auseinan-
derzusetzen und deren Konsequenzen für die Ausbildung im Be-
trieb und für die Arbeit der Interessenvertretung zu diskutieren.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick: Berufsgesetze und Verordnungen (bzgl. Physio- 

therapie, Ergotherapie, Geburtshilfe, MT, ATA-OTA usw.)
 x Ausbildungsqualität: Anwendung von Tarifverträgen,  

Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften usw.
 x Mitbestimmungsrechte und Handlungsmöglichkeiten  

zur Durchsetzung guter Ausbildungsqualität
 x Ziele, Strategie und Handlungsplan zur Sicherstellung einer  

guten Ausbildungsqualität
 x Auswirkungen neuer Arbeitsteilung und von Änderungen  

in Tätigkeitsfeldern auf die Ausbildung
 x Blick hinter die Kulissen des Gesundheitswesens (u. a. Grund-

strukturen, Institutionen, Grundsätze der Finanzierung)

Seminargebühr
1.120,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Naumburg: 622,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAVen  
im Gesundheitswesen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4470

NEU!

Piktogramme Ausbildung
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BILDUNGSZENTRALE 
DER VER.DI JUGEND

Bildung genießen. Gewerkschaft erleben. 
Freundschaften schließen.

Naumburg ist die Bildungszentrale der ver.di Jugend, in Nordhessen 
gelegen, 30 Autominuten von Kassel entfernt. Von überall gut  
erreichbar bietet Naumburg ein optimales Lernumfeld für JAVen, 
Aktive und Interessierte. Nirgendwo sonst kommen regelmäßig so 
viele junge Gewerkschafter*innen aus den Dienstleistungsbran-
chen zusammen, um sich in Seminaren, Tagungen und Konferen-
zen auszutauschen und um sich für ihre Arbeit zu qualifizieren, 
ihre Netzwerke auszubauen und gemeinsam Spaß zu haben.

JAV Praxis: Umgang mit Diskriminierung 
und Rassismus als Aufgabe der JAV
Förderung von Kollegialität und Respekt zwischen den Beschäftigten
Seminargebühr: 1.290,00 € 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung (inkl. MwSt.): 627,00 € 
verdi-bub.de/3866
23.09.2024 – 27.09.2024  Naumburg  NA 01 240923 04

JAV Praxis: Tarifvertrag gestalten und umsetzen
Für JAVen und junge Betriebs- und Personalräte, die mehr über  
die Funktion und Umsetzung von Tarifverträgen wissen wollen
Seminargebühr: 1.290,00 €  
Kosten für Unterkunft und Verpflegung (inkl. MwSt.): 627,00 € 
verdi-bub.de/2919
14.10.2024 – 18.10.2024  Naumburg  NA 01 241014 03

JAV-Praxis: Argumentieren statt resignieren
In Diskussionen und Verhandlungen überzeugen  
Seminargebühr: 1.290,00 €  
Kosten für Unterkunft und Verpflegung (inkl. MwSt.): 627,00 € 
verdi-bub.de/2826
11.11.2024 – 15.11.2024   Naumburg  NA 01 241111 04

Piktogramme Bildungsprogramm Fachbereichsjugend

Ausbildung checken und verbessern Tarifvertrag/ Gesetze/ Rechtsprechung Finanzierung (der Ausbildung)

Tarifverhandlungen und Arbeitskampf 
(geballte Faust)

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Weiterentwicklung nach der Ausbildung
Weiterbildung und Studium Praxisanleitung/Praxisbegleitung 

Bildung/Seminare

Sich für andere einsetzen

High Five Flipchart/Pinnwand/Pinnnadeln Stuhlkreis

verdi-jugend-seminare.info

Ausbildungsgesetze verstehen
Hebammengesetz

Naumburg

Kontakt
Bildungszentrale  
der ver.di Jugend 
Unter den Linden 30 
34311 Naumburg  
Tel.: 05625 9997-0 
Fax: 05625 9997-19 
E-Mail:  
biz.naumburg@verdi.de  
Web: biz-naumburg.verdi.de 

Zielgruppe
Angesprochen sind JAVen

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

Hinweis
Eine Teilnahme ist nur 
nach vorheriger Kosten-
übernahmeerklärung des 
Arbeitgebers/der Dienst-
stelle möglich.

Grundlagenseminare

Fachseminare mit Branchenbezug 
für Expert*innen im Gremium

Wirtschaftliche 
Angelegenheiten

Digitalisierung

Fachseminare für 
Funktionen im Gremium

Weitere Vertiefung allgemein 
arbeitsrechtlicher Kenntnisse

Arbeitsrecht  Teil 1 bis Teil 3

BR 1

BR 2

BR 3

BR 4

PR 1

PR 2

PR 3

MAV 1

MAV 2

MAV 3

Arbeitszeitrecht und 
Dienstplangestaltung Personalbemessung

Fort- und 
Weiterbildung

Grundwissen 
Tarifrecht

Beteiligungsorientierte 
Interessenvertretung

Ausbildung

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Fachseminare für 
Funktionen im Gremium

Sekretariat von 
Interessenvertretungen

Protokollführung

Vorsitzende und 
Stellvertretungen

Sekretariat von 
Interessenvertretungen

Öffentlichkeitsarbeit

Aktuelle branchenpolitische Entwicklungen 
und gewerkschaftliche Vernetzung

ver.di-Fachtagungen

é  

é 

Betriebsrat, 
Personalrat, 

Mitarbeitervertretung
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Grundlagenseminare

Fachseminare mit Branchenbezug 
für Expert*innen im Gremium

Wirtschaftliche 
Angelegenheiten

Digitalisierung

Fachseminare für 
Funktionen im Gremium

Weitere Vertiefung allgemein 
arbeitsrechtlicher Kenntnisse

Arbeitsrecht  Teil 1 bis Teil 3

BR 1

BR 2

BR 3

BR 4

PR 1

PR 2

PR 3

MAV 1

MAV 2

MAV 3

Arbeitszeitrecht und 
Dienstplangestaltung Personalbemessung

Fort- und 
Weiterbildung

Grundwissen 
Tarifrecht

Beteiligungsorientierte 
Interessenvertretung

Ausbildung

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Fachseminare für 
Funktionen im Gremium

Sekretariat von 
Interessenvertretungen

Protokollführung

Vorsitzende und 
Stellvertretungen

Sekretariat von 
Interessenvertretungen

Öffentlichkeitsarbeit

Aktuelle branchenpolitische Entwicklungen 
und gewerkschaftliche Vernetzung

ver.di-Fachtagungen

é  

é 

Betriebsrat, 
Personalrat, 

Mitarbeitervertretung
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THEMEN FÜR ALLE

Coaching für Vorsitzende von gesetzlichen  
Interessenvertretungen 

Handlungsorientiertes Angebot zur Weiterentwicklung 
der eigenen Führungspraxis
Betriebs-/Personalratsvorsitzende müssen unter oft widrigen Be-
dingungen schwierige Situationen meistern. Der Umgang mit den 
Erwartungen der Beschäftigten, Verhandlungen mit der Arbeitge-
berseite, notwendige Kontakte zur Politik und das Führen eines 
Gremiums erfordern viel Energie. Die Ergebnisse des eigenen 
Handelns sind in hohem Maß von der Fähigkeit abhängig, Bezie-
hungen aufzubauen und Menschen zu beteiligen.

Coaching ist eine geeignete Beratungsform, das eigene Han-
deln zu überprüfen und Handlungsoptionen zu erkennen. In ei-
nem zeitlich begrenzten Prozess mit klar definierter Zielsetzung 
geht es um die Verbesserung der fachlichen, aber auch der sozia-
len und methodischen Kompetenz als Führungsperson.

Aus dem ersten Coaching-Workshop kann sich ein persönli-
ches Veränderungsprojekt ergeben, das beim zweiten Termin ver-
tieft und reflektiert wird.

Ergebnisse dieses Lernprozesses können sein:
 x Persönliche Stärken und Schwächen erkennen. Fokussiert wird 

auf die Stärken und »verschüttete« Energien und Fähigkeiten, 
um die Führungsrolle für sich zu klären und besser auszufüllen

 x Verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten von Konflikt- und  
Krisensituationen

 x Ungünstig wirkende Verhaltensmuster in der Kommunikation 
bei sich und anderen zu erkennen und bei sich zu korrigieren 
bzw. anderen Hinweise zu geben

 x Erhöhte Aufmerksamkeit in Bezug auf wichtige Problemzusam-
menhänge und deren Wirkmechanismen

 x Strategien für professionelleres Handeln als Vorsitzende*r

Seminargebühr
1.090,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Travemünde – 
Hotel Maritim: 558,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind 
Vorsitzende und stellv.  
Vorsitzende von BR/PR 
sowie wichtiger Ausschüsse

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG 

Hinweis
Die Seminargebühr bezieht 
sich jeweils auf einen 
Workshop. Beide Work-
shops sind nur gemeinsam 
buchbar. Eine Teilnahme 
ist nur nach vorheriger 
Kostenübernahmeerklä-
rung des Arbeitgebers/der 
Dienststelle möglich. 

verdi-bub.de/2569

Termine 

11.03.2024 – 13.03.2024   Travemünde – Hotel Maritim   AS31-2403112
23.09.2024 – 25.09.2024   Travemünde – Hotel Maritim   AS31-2409232
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THEMEN FÜR ALLE

Umgang mit atypischen und prekären  
Beschäftigungsverhältnissen

»Personalkostenreduzierende Instrumente«  
(er)kennen – Spaltung der Belegschaft verhindern
Atypische Beschäftigungsformen wie Teilzeitbeschäftigungen mit 
20 oder weniger Wochenstunden, geringfügige und befristete 
Beschäftigungen sowie Zeitarbeitsverhältnisse in der jeweils vor-
liegenden Form zu erkennen und zu bewerten, ist eine wichtige 
Aufgabe der Interessenvertretung. Neben den klassischen Formen 
wie Leiharbeit, Werkvertrag, Outsourcing und gemeinsamer Be-
trieb kann es Mischformen oder Varianten davon geben. Diese 
sind nicht immer sofort zu erkennen und bedürfen einer intensi-
ven betrieblichen Analyse.

Im Seminar wird unter anderem das Zusammenspiel von BR, 
PR oder MAV mit deren Ausschüssen – insbesondere dem Wirt-
schaftsausschuss – betrachtet und Handlungsorientierung gege-
ben. Weitere Handlungsfelder liegen in der Beteiligung der Inter-
essenvertretung an der Personalbedarfs- und Einsatzplanung 
sowie der Verteilung der Arbeitszeit und den daraus resultieren-
den Möglichkeiten der Mitbestimmung. Auch tarifvertragliche 
Aspekte werden thematisiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtsgrundlagen atypischer und prekärer Beschäftigung
 x Erkennen und Analysieren der verschiedenen Erscheinungsformen
 x Informations-, Beteiligungs-, Mitbestimmungs- und Initiativ-

rechte der Interessenvertretung
 x Gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Dimension atypi-

scher Beschäftigung
 x Umgang mit Konflikten während der betrieblichen Auseinan-

dersetzung mit diesem Themenfeld
 x Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld:  393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3522

Termine 

06.05.2024 – 08.05.2024 Saalfeld   AS63-2405061
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FRAUEN UND 
GLEICHSTELLUNG

Gleichstellung im Betrieb durchsetzen

Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt ist leider immer 
noch Realität: Frauen verdienen im Schnitt deutlich weniger als 
Männer, werden weniger gefördert und sind in Führungspositio-
nen unterrepräsentiert. Zudem leisten Frauen nach wie vor den 
größten Teil der Hausarbeit, der Kinderbetreuung oder der Pflege 
von nahen Angehörigen und arbeiten daher oft in Teilzeit – was 
im Alter zu Armut führen kann.

Wie kann die Gleichstellung durchgesetzt werden? Was sind 
die Voraussetzungen für diskriminierungsfreie Arbeitsplätze? Wel-
che gesetzlichen Grundlagen zur betrieblichen Gleichstellungspo-
litik und welche Beteiligungsrechte gibt es?

Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über die wich-
tigsten Grundlagen der betrieblichen Gleichstellung sowie über 
die Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung. Es 
werden Strategien und Durchsetzungsmöglichkeiten mit dem Ziel 
der Schaffung von diskriminierungsfreien und vereinbarkeitsför-
dernden Arbeitsbedingungen erarbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Einführung in die gesetzlichen Grundlagen zur Gleichstellungs-

politik (Grundgesetz, Beteiligungsgesetze, Entgelttransparenzge-
setz, AGG, Mutterschutzgesetz usw.)

 x Frauen und Arbeitswelt: Auswirkungen von geschlechterbezoge-
ner Benachteiligung (Studien, Statistiken, Forschungsansätze)

 x Werkzeuge zur Analyse von geschlechterbezogener Ungleichheit
 x Gleichstellungs- und Genderpolitik als Aufgabe des gesamten 

Gremiums (Bildung eines Ausschusses zur Gleichstellung)
 x Geschlechtergerechte gute Arbeit (z.B. Arbeits- und Gesund-

heitsschutz, Entgeltgestaltung)
 x Beteiligungsrechte, Strategien und Durchsetzungsmöglichkeiten 

zur Umsetzung diskriminierungsfreier Arbeitsplätze

Termine 

10.04.2024 – 12.04.2024   Berlin – Hotel Catalonia AS08-2404101

          

Seminargebühr
990,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin –  
Hotel Catalonia: 543,00 €

Zielgruppe 
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV, MAV und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3766
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FRAUEN UND 
GLEICHSTELLUNG

Frauen (nicht nur) als Vorsitzende  
der betrieblichen Interessenvertretung

Das Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in der  
Rolle als Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende in Interes-
senvertretungen zugeschnitten. Es soll darum gehen, die Qualitä-
ten und Stärken herauszuarbeiten und zu zeigen, wie diese zur 
Führung und im Umgang mit kritischen Situationen im Gremium 
genutzt werden können.

Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Inhalte zum kom-
plexen Thema »Führung« vermittelt. Wir beschäftigen uns mit  
den Unterschieden des Führungsverständnisses von Frauen und 
Männern und üben das Führungsverhalten im Gremium.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Erfahrungsaustausch: Vorsitz und Stellvertretung in der  

Interessenvertretung
 x Unterschiede im männlichen und weiblichen Führungs- 

verständnis/Führungsstil
 x Rollenverständnis von Frauen in Führungspositionen  

(Rollenklarheit, Rollenwandel, Unterschiede in der Erwartung 
der Kolleg*innen usw.)

 x Führungsinstrumente in Bezug auf einzelne Personen oder  
auf das Gremium

 x Methoden des Führens im Gremium (z. B. im Rahmen von  
Projektarbeit

Termine 

17.07.2024 – 19.07.2024   Hamburg – Mercure Hotel  AS10-2407171

Seminargebühr
990,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Hamburg –  
Mercure Hotel: 503,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV, MAV und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3765

Fit für Führungsaufgaben in BR/MAV/PR/JAV 
im Gesundheits- und Sozialwesen
Neuer Kurs startet im September 2024
iak.de/webflyer_fff_kurs11
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BERUFSPOLITISCHE  
SEMINARE

Wie geht's weiter mit den MT-Berufen?

Seminar für medizinische Technolog*innen (MT)
Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens hat weitgehende 
Auswirkungen auf die Arbeitsbereiche der medizinischen Techno-
log*innen. Arbeitsabläufe werden reorganisiert, neue Berufe und 
Tätigkeitszuschnitte entwickelt. Durch die medizinisch-technische 
Entwicklung verändern sich die Qualifikationsanforderungen an 
das Personal. Eine umfassende Reform der Ausbildung in den 
MT-Berufen wurde daher notwendig. Seit 2023 gelten die neuen 
Regeln für die Ausbildung in den Berufen der medizinischen 
Technologie.

Gemeinsam wollen wir im Seminar die aktuellen Entwicklun-
gen in der Gesundheits- und Berufspolitik und ihre Auswirkungen 
auf die MT-Berufe beraten. 

Im Seminar gibt es ausreichend Raum für fachlichen Austausch 
und Beratungen.

Termine 

16.09.2024 – 20.09.2024   Gladenbach  GL 11 240916 31

          

in Kooperation mit:

Zielgruppe
Angesprochen sind  
MT-Berufe, BR, PR  
sowie VL

Freistellung 
BU, § 37 Abs. 7 BetrVG,  
§ 54 Abs. 2 BPersVG,  
analog LPersVG

gesundheit-soziales- 
bildung.verdi.de/ 
service/seminare 
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HOCHSCHULE 
UND FORSCHUNG

Befristung an Hochschulen und  
Forschungseinrichtungen

Gesetzliche Grundlagen und Handlungsmöglichkeiten  
der Interessenvertretung 
Das Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft stellt Betriebs- und 
Personalräte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vor be-
sondere Herausforderungen. Aber auch Befristungen nach dem 
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) kommen hier besonders 
häufig vor. Worin sich diese beiden Befristungsregelungen unter-
scheiden, ist im Seminar ebenso Thema wie die Frage, wie sie in der 
Praxis anzuwenden sind. Welche Möglichkeiten haben Betriebs- 
und Personalräte, um in der Wissenschaft angemessene Vertrags-
laufzeiten und Entfristungen von Arbeitsverträgen durchzusetzen? 

Im Seminar werden die aktuellen Regelungsgehalte von TzBfG 
und WissZeitVG, ihre Auswirkungen auf die Praxis sowie die damit 
verbundenen Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der 
Interessenvertretung vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen 
bearbeitet. Außerdem geben wir einen Einblick in die aktuelle 
Rechtsprechung zur Anwendung beider Gesetze.   

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Inhalte von TzBfG und WissZeitVG
 x Abgrenzung der Anwendungsbereiche von TzBfG und  

WissZeitVG
 x Begriffe und Definitionen (z .B. wissenschaftliche Tätigkeit, 

Drittmittelbefristung)
 x Sachgründe für Befristung und Befristungsdauer
 x Unterbrechungszeiten, die zu einer Verlängerung der  

Befristungsdauer nach WissZeitVG führen
 x Verhältnis der gesetzlichen Regelungen zur Europäischen  

Befristungsrichtlinie sowie zu Landesregelungen für den Hoch-
schulbereich und den Tarifverträgen im öffentlichen Dienst

 x Aktuelle Rechtsprechung rund um das Befristungsrecht
 x Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der  

Interessenvertretung 

Termine 

17.04.2024 – 19.04.2024   Gladenbach  AS63-2404171

          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach:  425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und PR

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

verdi-bub.de/3507
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HOCHSCHULE 
UND FORSCHUNG

»Unternehmensmitbestimmung« an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen

Probleme und Chancen der (Zusammen-)Arbeit der 
Beschäftigtenvertreter*innen mit bzw. in Aufsichtsgremien 
Es gibt viele verschiedene Aufsichtsgremien in Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. Sie heißen Aufsichtsrat, Beirat, Senat, 
Verwaltungsrat, Hochschulrat oder Kuratorium, sind aber inzwi-
schen fast flächendeckend etabliert. Dieses Seminar richtet sich an 
Beschäftigtenvertreter*innen in diesen Gremien. 

Wir gehen der Frage nach, wie es gelingen kann, den Fokus 
von Aufsichtsgremien auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten zu lenken – etwa, wenn es darum geht, die Interessen und das 
Know-how der Beschäftigten bei Umwälzungen durch Digitalisie-
rung sichtbar zu machen und zu berücksichtigen. Wir befassen uns 
mit Ansätzen, wie Personalplanung nicht nur auf finanzielle Stabili-
tät, sondern auf verlässliche Berufswege ausgerichtet werden 
kann, und wie die Interessen der Beschäftigten bei wegweisenden 
Struktur-Entscheidungen berücksichtigt werden können.

Das Seminar bietet Gelegenheit, sich mit der eigenen Rolle als 
Interessenvertreter*in der Beschäftigten in einem Aufsichtsgre-
mium vertraut zu machen und im Austausch mit anderen Seminar-
teilnehmenden Handlungsoptionen zu entwickeln.  

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Belegschaftsinteressen im Aufsichtsgremium vertreten –  

Grundsätze 
 x Rolle der Interessenvertretung im Aufsichtsgremium
 x Erfahrungsaustausch
 x Die verschiedenen Gremien, ihre Aufgaben, Rechte und  

Pflichten 
 x Schweigepflicht und ihre Grenzen: Informationen an die  

Belegschaft, Betriebs-/Personalrat und Gewerkschaft 
 x Ziel- und Strategieentwicklung 

Termine 

22.05.2024 – 24.05.2024 Saalfeld AS63-2405223

          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und PR

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

verdi-bub.de/4345
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HOCHSCHULE 
UND FORSCHUNG

Grundlagen wirtschaftlicher Angelegenheiten  
an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

Qualifizierung zu Beteiligungsmöglichkeiten  
der Interessenvertretung 
Sind Entfristungen möglich? Kann mehr Personal eingestellt wer-
den? Welche Spielräume gibt es für Höhergruppierungen oder 
für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen? Diese und viele 
weitere Fragen werden im Alltag häufig mit haushaltsrechtlichen 
Beschränkungen beantwortet. Aber wie sind ein Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan zu lesen? Wo geht es um formale Vorgaben, wo 
um politische Schwerpunktsetzungen der Leitung? Welche Hand-
lungsmöglichkeiten gibt es für Betriebs- und Personalräte? 

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen der Finanzierung 
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen und schafft die 
nötigen Grundlagen für die Interessenvertretung, um sich aktiv  
in die Haushalts- und Finanzdebatten an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen einbringen zu können.   

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Informationsbeschaffung über die Interessenvertretung oder 

den Wirtschaftsausschuss 
 x Beratungsrechte zur Bedeutung von Haushalts- und Wirt-

schaftsplan 
 x Umgang mit Streitigkeiten über wirtschaftliche Angelegenheiten
 x Haushalts- und Wirtschaftsplan (Definition, Bestandteile einer 

Bilanz bzw. eines Haushaltsabschlusses, Gewinn- und Verlust-
rechnung, unterjähriges Monitoring)

 x Praktische Übungen: Lesen und Verstehen der Pläne 
 x Bedeutung von wirtschaftlichen Aspekten für betriebliche 

Veränderungsprozesse 
 x Überblick: Beteiligungsrechte der Interessenvertretung  

bei betrieblichen Veränderungen 

Termine 

24.06.2024 – 26.06.2024  Berlin-Wannsee  AS63-2406242

          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und SBV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX

Hinweis 
Wir bitten darum, ein  
mobiles Endgerät und  
aktuelle Wirtschafts- bzw. 
Haushaltspläne der Dienst-
stelle bzw. der Einrichtung 
mitzubringen.

verdi-bub.de/4237
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HOCHSCHULE 
UND FORSCHUNG

Online-Seminar: Aktuelle Entwicklungen  
zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Die Bedeutung aktueller Rechtsprechung für die Praxis 
der Interessenvertretung
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz wird durch die Rechtsprechung 
ständig interpretiert und ausgestaltet. Dies hat zum Teil erhebliche 
Konsequenzen für die Beschäftigten und die praktische Arbeit der 
Interessenvertretung. Auch Gesetzesänderungen können die Arbeit 
erheblich beeinflussen. Deshalb ist es für Mitglieder der Interessen-
vertretung wichtig, über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufen-
den zu sein.

Dieses Seminar richtet sich an Kolleg*innen, die mit den 
Grundlagen des Sonderbefristungsrechts für die Wissenschaft be-
reits vertraut sind (z. B. durch die Teilnahme an unserem Seminar 
»Wissenschaftszeitvertragsgesetz – Gesetzliche Grundlagen und 
Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung«). In kompakter 
Form wird die aktuelle Rechtsprechung samt ihrer Bedeutung für 
die Praxis dargestellt. Gegebenenfalls zu erwartende gesetzliche 
Neuregelungen werden vorgestellt und diskutiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Aktuelle Fälle aus der Praxis der Teilnehmenden
 x Vorstellung und Diskussion aktueller Urteile
 x Einordnung aktueller Rechtsprechung in ihrer Bedeutung  

für die Praxis
 x Gegebenenfalls Vorstellung und Diskussion aktueller  

gesetzlicher Neuregelungen
 x Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der 

Interessenvertretung

Termine 

16.09.2024 Online  AS63-2409161

          

Seminargebühr
275,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und PR

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

verdi-bub.de/4357

ONLINE-SEMINAR

34 >> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/4357


HOCHSCHULE 
UND FORSCHUNG

TV-L: Grundlagen des Eingruppierungsrechts

Qualifizierung für die Interessenvertretung an  
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Personal- und Betriebsräte bestimmen bei der Eingruppierung der 
Beschäftigten in die tariflichen Entgeltgruppen mit und können 
damit eine zentrale Stellschraube für faire Bezahlung beeinflus-
sen. Doch das Eingruppierungsrecht im öffentlichen Dienst er-
scheint vielen wie ein Buch mit sieben Siegeln.

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen des Eingruppie-
rungsrechts im Tarifvertrag der Länder (TV-L), den Aufbau und die 
Systematik der Entgeltordnung, die Bedeutung der sogenannten 
Tarifautomatik sowie die Stufenverläufe in den einschlägigen Ent-
gelttabellen. Die Teilnehmenden lernen den Umgang mit Tätig-
keitsmerkmalen und Arbeitsvorgängen, setzen sich mit speziellen 
Eingruppierungsfragen an Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen auseinander und lernen, ihre Kenntnisse in der Praxis an-
zuwenden. 

Die in diesem Zusammenhang bestehenden Beteiligungs-
rechte werden ausführlich dargestellt. 

 
Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtsgrundlagen der Entgeltgestaltung, Entgeltbestandteile
 x Überblick über Aufbau und Inhalte des TV-L und der Entgelt-

ordnung
 x Beteiligte bei der Eingruppierung in der Dienststelle bzw.  

im Betrieb
 x Systematik der Eingruppierung nach §§ 12, 13 TV-L sowie  

der Entgeltordnung
 x Besonderheiten der Eingruppierung für die Beschäftigten  

an Hochschulen und Universitäten (u .a. Beschäftigte in  
Hochschulsekretariaten)

 x Definition von Tätigkeitsmerkmalen und Begriffen zur 
Eingruppierung

 x Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten  
der Interessenvertretung

Termine 

09.10.2024 – 11.10.2024    Saalfeld   AS63-2410091

          

Seminargebühr
1.290,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und PR

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

verdi-bub.de/4229
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STUDIERENDEN-
WERKE

Neue Entwicklungen in Studierendenwerken

Auswirkungen auf die Beschäftigten
Veränderte Rahmenbedingungen in den Bundesländern können 
Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten von Stu-
dierendenwerken haben. Das Seminar beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen dieser Veränderungsprozesse. Insbesondere wer-
den Fragen der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsverträge, der Ar-
beitszeit und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Blick 
genommen. Ziel ist es, die Interessenvertretung in die Lage zu 
versetzen, Veränderungen zu erkennen und notwendige Maß-
nahmen aus arbeitsrechtlicher Sicht zu initiieren.

Da dieses Seminar aktuelle Entwicklungen aufgreift, wird der 
konkrete Themenplan erst im Laufe des Jahres festgelegt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Mögliche Folgen der veränderten finanziellen und personellen 

Rahmenbedingungen für die Arbeitsbedingungen der  
Beschäftigten 

 x Arbeitsbedingungen – heute und in der Zukunft
 x Überblick über die veränderten Rahmenbedingungen,  

Neubewertung
 x Auswirkungen auf die bisherige Praxis der Interessenvertretung
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

27.05.2024 – 29.05.2024  Bielefeld-Sennestadt   AS63-2405273

 

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 385,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und SBV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG, 
§ 179 Abs. 4 SGB IX

verdi-bub.de/4351
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WEITERBILDUNG

Finanzielle und organisatorische Rahmen-
bedingungen in der beruflichen Weiterbildung

Betriebswirtschaftliches Grundwissen und Beteiligungs-
möglichkeiten der Interessenvertretung
Wie funktioniert unser Unternehmen? Woher kommt das Geld? 
Wie wird es eingesetzt? Viele wirtschaftliche Aspekte und Ent-
scheidungen berühren mittelbar oder unmittelbar die Aufgaben 
der Interessenvertretung. Wer nicht nur auf die Argumente des 
Arbeitgebers angewiesen sein will, benötigt Sachkenntnis. 

Je mehr die Interessenvertretung über wirtschaftliche Zu-
sammenhänge weiß, desto eher kann sie eigene Positionen ent-
wickeln und vertreten. Das Seminar vermittelt die erforderlichen 
Grundkenntnisse, die benötigt werden, um in wirtschaftlichen 
Fragen unabhängige Interessenvertretungsarbeit machen zu 
können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Finanzielle Rahmenbedingungen in der beruflichen Weiterbil-

dung nach SGB II/III (Vergabemaßnahmen, Bildungsgutscheine, 
Zertifizierung nach Akkreditierungs- und Zulassungsverord-
nung Arbeitsförderung – AZAV, Bundesdurchschnittskosten-
sätze – BDKS)

 x Unternehmens- und Investitionsplanung
 x Lesen und verstehen von Wirtschaftsberichten 
 x Informationsanspruch und Informationsverwertung
 x Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten bei  

wirtschaftlichen Angelegenheiten 

Termine 

08.04.2024 – 10.04.2024 Gladenbach  AS63-2404081 

          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4406
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WEITERBILDUNG

Neue Entwicklungen in der Weiterbildung

Auswirkungen auf die Beschäftigten
Sich ständig verändernde Rahmenbedingungen beeinflussen die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der beruflichen Weiter-
bildung. Eine wesentliche Frage wird sein, wie sich die Einrichtun-
gen der öffentlich geförderten beruflichen Weiterbildung vor 
dem Hintergrund der digitalen Transformation und des ökologi-
schen Wandels perspektivisch aufstellen wollen. So beeinflusst 
beispielsweise die Digitalisierung die Arbeit in der Weiterbildung 
nicht nur zukünftig, sondern bereits jetzt unmittelbar. 

Das Seminar beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieser 
Veränderungsprozesse auf die Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten. Insbesondere werden Fragen zum Datenschutz, zur Ar-
beitszeit und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Blick 
genommen. Die Interessenvertretung soll in die Lage versetzt 
werden, Veränderungen zu erkennen und notwendige Maßnah-
men aus arbeitsrechtlicher Sicht zu initiieren.

Da dieses Seminar aktuelle Entwicklungen aufgreift, wird der 
konkrete Themenplan erst im Laufe des Jahres festgelegt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen durch veränderte  

finanzielle und personelle Rahmenbedingungen 
 x Arbeitsbedingungen – heute und in der Zukunft
 x Überblick über die und Neubewertung der rechtlichen  

Grundlagen
 x Auswirkungen auf die bisherige Praxis der Interessenvertretung
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

24.06.2024 – 26.06.2024  Berlin-Wannsee  AS63-2406244

          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und SBV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG, 
analog LPersVG und  
§ 179 Abs. 4 SGB IX

verdi-bub.de/4352
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LOHN/GEHALT/TV

TVöD-Grundlagen: Einführung und Überblick  
– Gesundheitswesen und soziale Dienste

Tarifliche Regelungen kennen und umsetzen 
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist die wich-
tigste Rechtsquelle für die Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, 
deren Arbeitgeber Mitglied im Verband Kommunaler Arbeitgeber 
sind. Eine Reihe von tariflichen Öffnungsklauseln erfordert um-
fangreiche Gestaltungs- und Überwachungsaufgaben für Perso-
nal- und Betriebsräte. Das setzt eine umfassende Kenntnis des 
Tarifvertrags voraus.

Das Seminar bietet neben einem allgemeinen Überblick eine 
umfassende Erläuterung sowie Auseinandersetzung mit den 
Zielen und Grundbegriffen des TVöD im Allgemeinen Teil und in 
den Besonderen Teilen (Krankenhäuser und Betreuungseinrich-
tungen). Dabei werden alle Themenbereiche behandelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Stellung des TVöD im Rechtssystem
 x Überblick über den Aufbau und die Inhalte des Tarifvertrags
 x Darstellung der Regelungen aus den Abschnitten des TVöD
 x Besondere Regelungen für Beschäftigte des Gesundheits- 

wesens und sozialer Dienste
 x Aktuelle Rechtsprechung zum TVöD, Praxisfälle
 x Umsetzung der tariflichen Regelungen im Betrieb bzw.  

in der Dienststelle

Termine 

23.09.2024 – 27.09.2024 Walsrode AS63-2409232          

Seminargebühr
1.290,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 708,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

Hinweis
Für Vertiefungen – z .B. 
zum Thema »Arbeitszeit- 
und Dienstplangestaltung 
auf der Grundlage des 
TVöD« – verweisen wir auf 
die entsprechenden Auf-
bau- und Spezialangebote.

verdi-bub.de/3075
Tarifpolitische Woche 
15.04. – 19.04.2024
ver.di-Bildungszentrum Gladenbach
biz-gladenbach.verdi.de
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LOHN/GEHALT/TV

TVöD-Aufbau: Eingruppierung  
in Krankenhäusern

Eingruppierung nach dem TVöD-K-VKA
Im TVöD sind die Eingruppierungsvorschriften in den §§ 12, 13 
geregelt. Diese Regelungen gelten auch für den Besonderen Teil 
»Krankenhäuser« des TVöD. In der Entgeltordnung des TVöD-
VKA gibt es darüber hinaus Besonderheiten für die Eingruppie-
rung der Beschäftigten in Krankenhäusern.

Personal- und Betriebsräten kommt bei der Eingruppierung 
eine große Verantwortung zu, da sie bei Einstellungen sowie 
Ein- und Umgruppierungen mitbestimmen und die tarifliche 
Richtigkeit der jeweiligen Eingruppierung überprüfen müssen.

Im Seminar werden zunächst die Grundlagen der tarifver-
traglichen Eingruppierungsvorschriften für die Beschäftigten  
in Krankenhäusern und der Grundsatz der Tarifautomatik erar-
beitet. Anschließend werden Aufbau und Systematik der Ent-
geltordnung sowie zentrale Begriffe vorgestellt und definiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtsgrundlagen der Entgeltgestaltung und der Entgelt- 

bestandteile
 x Überblick über Aufbau und Inhalte des TVöD sowie  

die Eingruppierungsvorschriften
 x Beteiligte bei der Eingruppierung
 x Systematik der Eingruppierung nach TVöD
 x Aufbau und Struktur der Entgeltordnung
 x Definition von Tätigkeitsmerkmalen und Begriffen  

zur Eingruppierung
 x Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten  

der Interessenvertretung

Termine 

10.06.2024 – 14.06.2024  Mosbach  AS63-2406102
11.11.2024 – 15.11.2024   Walsrode   AS63-2411112

          

Seminargebühr
1.290,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Mosbach: 751,00 € 
Walsrode: 708,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3042
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ARBEITSZEIT

FÜR ALLE
IM FB C

Wirksam mitbestimmen  
bei der Dienstplanung (Teil 1)

Arbeitszeitrecht und Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung
Um Kosten zu senken, soll immer mehr Arbeit mit immer weniger 
Personal in immer kürzerer Zeit geleistet werden. Oft zeigt sich, 
dass die bestehenden Arbeitszeitmodelle diesen Anpassungen 
nicht gerecht werden. Bei der Verteilung der Arbeitszeit hat die 
Interessenvertretung Mitbestimmungsrechte. Über diese lassen 
sich ganz konkret Belastungen reduzieren und die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Kolleg*innen positiv beeinflussen.

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den entsprechen-
den arbeitsschutzrechtlichen und tarifvertraglichen Grundlagen. 
Anhand verschiedener Arbeitszeitmodelle erarbeiten wir, wie die 
Interessen der Beschäftigten zur Arbeitszeit mitgestaltet werden 
können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtsnormen und Grundlagen für Arbeitszeitregelungen
 x Bestandsaufnahme der betrieblichen Situation(en)
 x Arbeitszeitplanung als Aspekt des betrieblichen Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes – mögliche Maßnahmen zur Entlastung 
der Beschäftigten

 x Instrumente und Methoden der (digitalen) Zeiterfassung;  
Gestaltung und Planung von Diensten

 x Arbeitszeitmodelle (Schichtsysteme, Nachtarbeit etc.)
 x Strategien, Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte 

der Interessenvertretung
 x Mögliche Inhalte von betrieblichen Regelungen 

Termine 

26.02.2024 – 28.02.2024  Walsrode  AS63-2402261

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3531
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ARBEITSZEIT

Wirksam mitbestimmen  
bei der Dienstplanung (Teil 2) 

Organisation und Verfahren der Dienstplanprüfung  
im Sozial- und Gesundheitswesen
Die Dienstplanprüfung beginnt mit der Vorlage der Dienstpläne, die 
Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber oft schon viel früher. 
Streitpunkte sind u.a. der Zeitpunkt der Vorlage, die zeitlichen/per-
sonellen Ressourcen, die technischen Möglichkeiten zur Überprü-
fung (z. B. Zugang zur Dienstplansoftware, zu Fehlerprotokollen) 
oder die Notwendigkeit externer Unterstützung.

Sinnvollerweise schaltet sich die betriebliche Interessenvertretung 
bereits in den Prozess der Dienstplangestaltung ein, bevor der Dienst-
plan durch den Arbeitgeber erstellt ist und ihr vorgelegt wird. Nur so 
kann sie ihre Mitbestimmungsrechte frühzeitig und wirkungsvoll aus-
üben. Wann aber ist der richtige Zeitpunkt, und wie regelt man das?

Das Seminar vermittelt u.a. Kenntnisse zu den Beteiligungsrech-
ten und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung im Rah-
men des Verfahrens der Dienstplanprüfung, zum Umgang mit und 
zur Zulässigkeit von nachträglichen Dienstplanänderungen (z. B.  
»Holen aus dem Frei«) sowie zu Fragen der Organisation und Auf- 
gabenverteilung innerhalb des Gremiums.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Verfahren der Dienstplanprüfung (u.a. zeitliche, inhaltliche  

und formale Anforderungen)
 x Aufgaben und Arbeitsteilung im Gremium
 x Zuständigkeiten (u. a. mehrere Betriebe eines Unternehmens,  

Personalgestellung)
 x Einsatz von internen und externen Sachverständigen
 x Rechtliche und betriebliche Folgen der Ablehnung  

von Dienstplänen
 x Umgang mit (kurzfristigen) Dienstplanänderungen, z. B. über 

»Holen aus dem Frei« durch Nutzung von (u. a.) WhatsApp- 
Gruppen

 x Eckpunkte einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung

Termine 

06.05.2024 – 08.05.2024  Walsrode  AS63-2405062
18.09.2024 – 20.09.2024  Saalfeld  AS63-2409181

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 € 
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3532
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ARBEITSZEIT

Wirksam mitbestimmen  
bei der Dienstplanung (Teil 3) 

Rechtliche und betriebliche Durchsetzung  
der Mitbestimmung
Welche Vorschriften und Informationen müssen bekannt sein, um 
bei Dienstplänen mitbestimmen zu können? Welchen konkreten 
Einfluss hat die betriebliche Interessenvertretung auf Dienstpläne, 
und wie setzt sie diesen durch? Worauf sollte sie beim Abschluss 
von Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen unbedingt achten?

Gesetze, Tarifverträge und Betriebs- bzw. Dienstvereinbarun-
gen sind Grundlagen für die Dienstplangestaltung. Der Zusam-
menhang zwischen diesen Grundlagen und den betrieblichen  
Erfordernissen, vor allem aber den Interessen der Beschäftigten, 
steht im Mittelpunkt dieses Seminars.

Gemeinsam bereiten wir Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen 
vor, betrachten die Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
und geben Hinweise zur Überprüfung und Gestaltung vorhande-
ner Dienstpläne.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Arbeitsrechtliche und tarifvertragliche Grundlagen
 x Weisungs-/Direktionsrecht des Arbeitgebers – Umfang,  

Zulässigkeit und Folgen ständiger Erreichbarkeit (z. B. über 
»dienstliche« WhatsApp-Gruppen)

 x Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie soziale Belange
 x Personalbedarfs-, Einsatz- und Einzeldienstplanung
 x Aspekte, Methoden und Instrumente einer sozialverträglichen 

Dienstplanung
 x Umfang der Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte
 x Notwendige Inhalte einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung 

zur sozialverträglichen Dienstplangestaltung und Entlastung 
der Beschäftigten

 x Rolle digitaler Medien und technischer Einrichtungen

Termine 

03.06.2024 – 05.06.2024  Walsrode  AS63-2406031
06.11.2024 – 08.11.2024  Saalfeld   AS63-2411061

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 € 
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

Teilnahmevoraussetzung 
Besuch des 1. Teils der 
Reihe »Wirksam mitbe-
stimmen bei der Dienst- 
planung« 

verdi-bub.de/3533
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ARBEITSZEIT

Wirksam mitbestimmen  
bei der Dienstplanung (Teil 4) 

Workshop: Gute Arbeitszeit- und Dienstpläne unter 
Beteiligung der Belegschaft durchsetzen
Die Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung ist einer der Arbeits-
schwerpunkte vieler Interessenvertretungen im Sozial- und Ge-
sundheitswesen. Insbesondere auch deshalb, weil es aufgrund 
von Kostendruck und Personaleinsparungen keine rechtzeitige, 
verbindliche oder belastbare Dienstplangestaltung gibt.

Im Rahmen der Ausübung ihrer Beteiligungsrechte bei der Ar-
beitszeit- und Dienstplangestaltung versuchen die Interessenver-
tretungen, diesen Missständen entgegenzuwirken. Dabei sollten 
nicht nur die Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
sowie des Arbeitszeitrechts berücksichtigt werden, sondern auch 
die Interessen der Beschäftigten, z. B. hinsichtlich der Vereinbar-
keit von Privatleben und Beruf.

Wie können die Beschäftigten bei der Ausübung der Beteili-
gungsrechte einbezogen werden? Welche Möglichkeiten der Be-
schäftigtenbeteiligung gibt es (direkte Ansprache, Social Media, 
Webtools)? Wie kann die Beteiligung der Beschäftigten zielorien-
tiert gegenüber dem Arbeitgeber genutzt werden? Können ex-
terne Stellen in die Durchsetzung der Beschäftigteninteressen ein-
bezogen werden?

Im Workshop werden anhand dieser Fragen und praktischer 
Beispiele gemeinsam Strategien und Methoden zur aktiven Betei-
ligung der Belegschaft erarbeitet.

Termine 

02.12.2024 – 04.12.2024  Brannenburg   AS63-2412021

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Brannenburg: 383,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

Teilnahmevoraussetzung
Besuch der Seminare 
»Wirksam mitbestimmen 
bei der Dienstplanung« 
(Teile 1 und 3)

verdi-bub.de/3751
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ARBEITSZEIT

Dienstplanung und Bereitschaftsdienst  
mit der Schichtplan-Fibel

Bereitschaftsdienst – konsequent verkürzen  
und umwandeln
Die Arbeit mit Patient*innen und Klient*innen belastet körper-
lich und oft auch psychisch. Dennoch verlangen manche Arbeit-
geber, dass die Beschäftigten über ihre regelmäßige Zeitschuld 
hinaus im Betrieb bleiben, jederzeit bereit, bei Bedarf die Arbeit 
aufzunehmen.

In den OPs, Laboren und Röntgenabteilungen wächst die Un-
zufriedenheit. Denn manche arbeiten in den Bereitschaftsdienst 
hinein, kommen über Nacht kaum zur Ruhe oder schlafen dort 
deutlich schlechter als zu Hause. Und viele ahnen: Das alles geht 
nicht mit rechten Dingen zu.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x  Alternative Arbeitszeitmodelle – attraktives Beispiel:  

Rufbereitschaft
 x Hürden des Bereitschaftsdienstes: Pausen, Alleinarbeit, 

Nachtarbeit und die sich daraus ergebenden Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz

 x Erfassung von Belastung und Auslastung im Bereitschaftsdienst
 x Regelungslücken: Feiertage, Vorfesttage, Kombination mit 

Überstunden
 x Vergütung: Zusätzliches Geld oder Arbeitszeitverkürzung
 x Individuelle Ausnahmen bei der Heranziehung zum Dienst
 x Vorschläge, um Veränderungsprozesse anzustoßen
 x Gesetzliche und tarifliche Regelungssperren und -öffnungen

Termine 

04.03.2024 – 06.03.2024  Berlin-Wannsee  AS63-2403041

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3883

schichtplanfibel.de
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ARBEITSZEIT

Dienstplanung und Freizeit  
mit der Schichtplan-Fibel

Wie die Beschäftigten vor Übergriffen auf die Freizeit 
geschützt werden können
Die Bedeutung von Freizeit nimmt zu. Für die Kolleg*innen ge-
nauso wie auch für deren Arbeitgeber. Für eine verlässliche Lebens-
planung braucht es Schichtpläne, die – rechtzeitig angeordnet – 
die vertraglichen Ansprüche und die Wünsche widerspiegeln. Die 
Wirklichkeit aber sieht anders aus: Die eingeplanten Pausen wer-
den je nach Arbeitsanfall verschoben oder widerrufen; das Schicht-
ende verrutscht früher oder später; alle paar Tage folgen neue An-
gebote für Planänderungen und Schichtwechsel.

Anhand kleiner Fallbeispiele untersuchen wir, wie die betriebli-
che Interessenvertretung die Kolleg*innen vor Übergriffen auf ihre 
Freizeit schützen kann. Und wir diskutieren, inwiefern »intelligente 
Ausfallkonzepte« ent- oder belasten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Verbindlichkeit der Schichtpläne für Arbeitgeber,  

die betriebliche Interessenvertretung, die Beschäftigten
 x Planergänzungen: Mehrarbeit und Überstunden
 x Planänderungen: Schichtwechsel, Arbeit an planfreien Tagen
 x Ankündigungsfristen, Zeit- und Gruppendruck
 x Gesundheitliche und soziale Folgen der Übergriffe
 x Erhöhte Schutzwirkung durch betriebliche Vereinbarungen
 x Zwangsmaßnahmen gegen gesetz- und vertragswidrige  

Übergriffe

Termine 

11.09.2024 – 13.09.2024  Walsrode   AS63-2409111

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3886

schichtplanfibel.de
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ARBEITSZEIT

Dienstplanung und Pausen  
mit der Schichtplan-Fibel

Pausen als Hebel zur Entlastung
Pausen verlängern in jedem Fall die betriebliche Anwesenheit der 
Beschäftigten, ihr Erholungseffekt aber ist in vielen Fällen fraglich. 
Häufig werden Pausen im Tagesablauf eingeschoben, wenn das 
Arbeitsaufkommen es gerade zulässt. Insbesondere in den 
schwach besetzten Schichten, am Wochenende, nachts oder im 
Bereitschaftsdienst verzichten Beschäftigte bereitwillig auf ihre 
Pausen.

Deshalb empfiehlt die Arbeitswissenschaft Arbeitgebern, ge-
regelte Pausen zu organisieren. Das aber fällt vielen von ihnen 
aus verschiedenen Gründen schwer. Also kümmert sich die Inte- 
ressenvertretung besser selbst darum. Anhand von Fallbeispielen 
und Regelungsvorschlägen untersuchen wir, unter welchen Um-
ständen Pausen für die Kolleg*innen eine stärkende und entlas-
tende Wirkung entfalten, und wir erarbeiten uns Wege, bessere 
Pausenregeln durchzusetzen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Gesetzliche Pflichten des Arbeitgebers
 x Arbeitswissenschaftlicher Stand zur Erholungswirkung  

(Kurzpausen mit begrenzter Wirkung)
 x Lage und Länge der Pausen
 x Pausenräume als soziale Kristallisationspunkte
 x Bezahlte Pausen, Pausen als Arbeitszeit
 x Mindestbesetzungen und Dokumentationspflichten  

des Arbeitgebers
 x Mitbestimmung der Pausen in den einzelnen Dienstplänen
 x Zwangsmaßnahmen gegen gesetz- und vertragswidrige  

Übergriffe

Termine 

28.10.2024 – 30.10.2024  Gladenbach   AS63-2410282

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3875

schichtplanfibel.de
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ARBEITSZEIT

Schichtplan-Fibel extra

Konferenz zur Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung  
in die betriebliche Schichtplanung
Die Kluft zwischen formal geregeltem Schutz vor Überlastung bei 
der Verteilung der Arbeitszeit und der betrieblichen Realität 
wächst. Die Höchstfolge an Schichten wird überschritten, die Ar-
beitszeit von Kolleg*innen in Teilzeit wird ausgeweitet, Nacht-
schichten bleiben ohne Pausen, nicht der Tarifvertrag, sondern 
die eingesetzte Software regiert. Damit der Betrieb am Laufen 
bleibt, handeln und entscheiden die Arbeitgeber oft im krassen 
Widerspruch zu geltenden Regelungen.

Wir ordnen jüngste praxisrelevante Entscheidungen des Bun-
desarbeitsgerichts und der Landesarbeitsgerichte betrieblichen 
Alltagssituationen der Teilnehmenden zu. Die grobe Analyse des 
betrieblichen Alltags im Licht der entsprechenden Urteile führt 
unweigerlich zu konkreten Handlungsoptionen der Interessenver-
tretung. So entsteht eine beachtliche Sammlung alltagstauglicher 
Lösungsvorschläge rund um Regelungsgegenstände der Arbeits-
zeit, welche die Durchsetzung geltender Bestimmungen wesent-
lich erleichtert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick: Arbeitszeitverteilung zum Schutz vor Überlastung
 x Gesundheitsschutz und Entlastung
 x Teilzeit entlasten, ohne andere zu belasten
 x Mitbestimmen als Daueraufgabe
 x Aktuelle Rechtsprechung
 x Betriebliche Interessenvertretung außerhalb der Arbeitszeit
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

16.12.2024 – 18.12.2024 Bielefeld-Sennestadt AS63-2412161

                

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 385,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

Teilnahmevoraussetzung 
Besuch der Reihe  
»Wirksam mitbestimmen 
bei der Dienstplanung« 
bzw. der Seminare der 
»Schichtplan-Fibel«

verdi-bub.de/3887

schichtplanfibel.de
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ARBEITSZEIT

FÜR ALLE
IM FB C

Jahresarbeitszeit- und Arbeitszeitkonten

Vor- und Nachteile für die Beschäftigten
Ihrem Bedürfnis nach möglichst flexiblem Personaleinsatz folgend, 
versuchen Arbeitgeber zunehmend, Arbeitszeitkonten einzurichten. 
Entsprechende Vereinbarungen zwischen ihnen und der Interessen-
vertretung gelingen selten, da die Vorteile meist nur auf Arbeitge-
berseite liegen. Zwei Gründe unter vielen: Zur Umwandlung von 
Entgelt reicht das Einkommen meist nicht. Mehrarbeit und Über-
stunden, um das Stundenkonto zu füllen, gehen zulasten der Ge-
sundheit.

Um die Interessen von Arbeitgebern und Beschäftigten in Ein-
klang zu bringen, bedarf es einer entsprechenden Ausgestaltung 
von Arbeitszeitkonten. Das Seminar setzt sich kritisch mit dem Vor-
haben auseinander, entsprechende Vereinbarungen mit dem Arbeit-
geber zu treffen. Die hohen Hürden sollen deutlich werden, damit 
am Ende nicht die Beschäftigten »die Zeche zahlen« müssen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Darstellung der rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen 

(u. a. Richtlinie 2003/88 EG, Arbeitszeitgesetz, SGB IV,  
Tarifverträge)

 x Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit- und 
Dienstplangestaltung

 x Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Interessen- 
vertretung

 x Abgrenzung von Flexikonten, Langzeitkonten und Lebens- 
arbeitszeitkonten

 x Risiken für die Beschäftigten
 x Umwidmung von Entgeltbestandteilen – wer kann sich das  

leisten?
 x Insolvenzschutz und Absicherung der Zeitguthaben

Termine 

02.05.2024 – 03.05.2024  Mosbach   AS63-2405021

                

Seminargebühr
765,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Mosbach: 232,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/2956

49>> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/2956


Für betriebliche Interessenvertretungen

Für Aktive

Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft
durch beteiligungsorientierte Arbeitsweisen

Beschäftigte in die Arbeit der  
Interessenvertretung einbeziehen

Einführung im Betrieb und Beteiligungs- 
rechte bei der Personalplanung

Die PPR 2.0 – Pflegepersonal- 
bemessung in Krankenhäusern

Ohne uns läuft im Krankenhaus nichts

Erfolgreich mitbestimmen in 
Krankenhaus-Servicebetrieben 

Betriebszeitungen und Co. in Betrieben des 
Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens 

Aktive Öffentlichkeitsarbeit – 
Schreibwerkstatt 

Auswirkung der Neuregelungen auf die  
Beschäftigten und die Arbeit der Interessen-
vertretung

Trends, aktuelle Rechtsprechung und  
Aspekte von Arbeits- und Gesundheitsschutz

Aktuelle Fragen  
zum Arbeitszeitrecht

Tarifliche Regelungen kennen und umsetzen

Grundlagen Tarifverträge  
öffentlicher Dienst

Personalmindeststandards
(PPP-RL) und Finanzierung
psychiatrischer Krankenhäuser

Von der Utopie zur Realität?! Wie kann gute  
Ausbildung im Betrieb umgesetzt werden?

Wie geht gute Versorgungsqualität im  
Gesundheits- und Sozialwesen zusammen  
mit guter Arbeitsqualität? 

Versorgung der Zukunft Gute Ausbildung im Gesund-
heitswesen 

>> INHALTSVERZEICHNIS



ARBEITSZEIT

Themenwoche

13. bis 17. Mai 2024 | Gladenbach

Gemeinwohl
Solidaritätund

U
ns

er
 K

om

pass:

Neun Seminare für Aktive und für betriebliche  

Interessenvertretungen sowie ein begleitendes  

Rahmenprogramm. Sei dabei – wir freuen uns auf dich!

Weitere Infos und Anmeldung unter: 

verdi-bub.de/fbc-themenwoche

>> INHALTSVERZEICHNIS

http://verdi-bub.de/fbc-themenwoche


ARBEITSZEIT

Ausfallkonzepte und verlässliche Arbeitszeiten

Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung  
bei kurzfristiger Änderung von Dienstplänen und  
ungeplanten Einsätzen
Die kurzfristige Änderung von Dienstplänen und der ungeplante 
Einsatz auf »fremden« Stationen belasten die Kolleg*innen im 
Pflege- und Funktionsdienst. Deshalb nehmen die Beschäftigten 
neue Dienstplanmodelle der Arbeitgeberseite bereitwillig an, 
selbst wenn deren Regelungen unfair sind und gegen Tarifver-
träge verstoßen. Beispiele: Stand-by-Dienst, Rollendienstplan oder 
Flexi-Dienst.

Im Seminar befassen wir uns mit solchen Modellen der Ar-
beitgeberseite sowie mit bereits geschlossenen Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen. Dabei geht es u.a. um die rechtliche Ab-
grenzung zu den gesetzlichen Regelungen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes und zu Tarifverträgen. 

Wir behandeln den Prozess der Beteiligung der Interessenver-
tretung bei der Einführung oder Ablehnung eines neuen Dienst-
planmodells. Von der Initiative über die Bestandsanalyse und die 
Einbeziehung der Beschäftigten nähern wir uns schließlich den 
Anforderungen an Dienstpläne, welche die Arbeitszeit mit fairen 
und funktionierenden Instrumenten verlässlicher machen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Kurzeinführung: Rechtliche Grundlagen und Zulässigkeit  

von Ausfallkonzepten 
 x Flexible Arbeitszeiten und Ausfallkonzepte
 x Auswirkungen auf die Rechte der Beschäftigten bei flexiblen 

Arbeitszeit- und Dienstplanmodellen
 x Einfluss der fortschreitenden Digitalisierung und ständiger 

Erreichbarkeit der Beschäftigten auf die Dienstplangestaltung
 x Beteiligungsrechte und Strategien der Interessenvertretung
 x Betriebs-/Dienstvereinbarungen zu Ausfallkonzepten  

und flexiblen Arbeitszeitmodellen

Termine 

30.09.2024 – 01.10.2024 Walsrode   AS63-2409302

           

Seminargebühr
765,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 210,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3762

52 >> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3762


ARBEITS- UND  
GESUNDHEITSSCHUTZ

FÜR ALLE
IM FB C

Umgang der Interessenvertretung  
mit krankheitsbedingten Fehlzeiten

Einflussmöglichkeiten auf den Gesundheitsschutz  
und die Entlastung der Beschäftigten
Krankheitsbedingte Fehlzeiten nehmen stetig zu. Ursachen sind 
die zunehmende Arbeitsverdichtung und ständige Überlastung, 
auch durch zu wenig Personal. Arbeitgeber steuern dem entge-
gen, indem sie die Arbeitszeit und den Einsatz der Beschäftigten 
noch flexibler handhaben. Die Folge: Mehr krankheitsbedingte 
Fehlzeiten durch steigende Arbeitsbelastung – ein Teufelskreis.

Das Seminar gibt einen Überblick über die rechtlichen Auswir-
kungen krankheitsbedingter Fehlzeiten und analysiert deren Ursa-
chen und Folgen. Ein Blick auf die verschiedenen rechtlichen 
Möglichkeiten und Pflichten des Arbeitgebers zur präventiven 
Gesundheitsförderung zeigt, dass auch ein Anspruch der Beschäf-
tigten auf Entlastung bestehen kann. Wie die Interessenvertre-
tung entlastende Maßnahmen durchsetzen kann, steht im Mittel-
punkt dieses Seminars.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick über die rechtlichen Auswirkungen krankheits- 

bedingter Fehlzeiten
 x Mögliche Ursachen und Folgen für die Beschäftigten  

(z .B. krankheitsbedingte Kündigung)
 x Überblick: Analyseinstrumente zur Entwicklung von Maß- 

nahmen zur Reduzierung von Fehlzeiten
 x Darstellung von Maßnahmen zur Krankheitsvermeidung  

am Arbeitsplatz
 x Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der  

Interessenvertretung

Termine 

08.02.2024 – 09.02.2024 Bielefeld-Sennestadt  AS63-2402081

          

Seminargebühr
765,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 227,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3527

53>> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3527


ARBEITS- UND  
GESUNDHEITSSCHUTZ

FÜR ALLE
IM FB C

Gefährdungssituationen und Überlastung  
erkennen und anzeigen

Warum es so wichtig ist, Gefährdungs- und Überlastungs-
situationen zu melden und zu dokumentieren
Wirtschaftlichkeit wird auch mit Personalabbau und unbesetzten 
Stellen erkauft. Der Arbeitsalltag der Beschäftigten ist dadurch 
von wachsendem Leistungsdruck geprägt. Überlastung und Fehl-
leistung sind logische Folgen. Den psychischen Druck verdrängen 
Betroffene. Die so entstehende Überlastung führt häufig zu Sach-
beschädigungen oder Gefährdungen von Personen. Das wiede-
rum kann arbeitsrechtliche, strafrechtliche und/oder zivilrechtliche 
Konsequenzen für die vermeintlichen Verursacher*innen nach 
sich ziehen.

Das Seminar behandelt die Rechtsgrundlagen und Vorausset-
zungen, aber auch die Ziele und Folgen von Gefährdungsanzei-
gen sowie mögliche Inhalte einer Betriebs- bzw. Dienstvereinba-
rung. Darüber hinaus werden die Grundsätze der 
Arbeitnehmer*innenhaftung dargestellt und anhand von Praxis-
beispielen bearbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x  Mögliche rechtliche und persönliche Folgen von Arbeits- 

überlastung
 x Hinweispflichten gegenüber dem Arbeitgeber bzw. der  

Dienststelle
 x Grundsätze der Arbeitnehmer*innenhaftung, aktuelle Fälle  

aus der Praxis und Rechtsprechung
 x Fürsorgepflichten des Arbeitgebers bzw. der Dienststelle  

gegenüber den Beschäftigten bei der Ausgestaltung der Arbeit
 x Ziele, Inhalte und Folgen von Gefährdungsanzeigen
 x Pflichten des Arbeitgebers bzw. der Dienststelle beim Umgang 

mit Gefährdungsanzeigen
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung
 x Eckpunkte für eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung

Termine 

15.04.2024 – 17.04.2024 Gladenbach AS63-2404151

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3791

54 >> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3791


ARBEITS- UND  
GESUNDHEITSSCHUTZ

FÜR ALLE
IM FB C

Gefährdungen erkennen –  
Gefährdungen beseitigen

Gefährdungsbeurteilung (Grundlagen)
Die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist ein 
Grundpfeiler des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
und Ausgangspunkt für systematische Abhilfemaßnahmen bei be-
stehenden Gefährdungen.

Im Seminar lernst du die rechtlichen Anforderungen an die 
Gefährdungsbeurteilung und anerkannte Konzepte kennen. Aus-
gehend von den unterschiedlichen Arbeitsplätzen der Teilnehmen-
den werden beispielhaft angemessene Vorgehensweisen entwi-
ckelt.

Außerdem erfährst du, wie die Interessenvertretung systemati-
sche Gefährdungsbeurteilungen im Betrieb anstoßen bzw. durch-
setzen kann und durch richtige Weichenstellungen dafür sorgen 
kann, dass es spürbare Verbesserungen der Arbeits- und Gesund-
heitsbedingungen gibt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen an die Gefährdungsbe-

urteilung
 x Körperliche und psychische Gesundheitsgefährdungen  

bei der Arbeit
 x Konzepte und Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung
 x Verantwortlichkeiten, Beteiligung der Beschäftigten
 x Abzuleitende Maßnahmen für gesundheitsgerechte Arbeits- 

gestaltung; Wirksamkeitskontrolle
 x Mitbestimmungspraxis, Eckpunkte einer Betriebs-/Dienst- 

vereinbarung
 x Wie lassen sich Gefährdungsbeurteilungen durchsetzen?

Termine 

10.07.2024 – 12.07.2024  Bad Soden-Salmünster – Landhotel Betz 
 

          

Seminargebühr
990,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bad Soden-Salmünster –  
Landhotel Betz: 431,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/1619

AS12-2407101
55>> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/1619


DIGITALISIERUNG

FÜR ALLE
IM FB C

Organisation des Datenschutzes im Büro  
der Interessenvertretung (Grundlagen)

Umsetzung von Datenschutzkonzepten
Im Büro der Interessenvertretung werden viele personenbezogene 
Daten der Beschäftigten verarbeitet, sei es bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Wahlen oder im Rahmen des »normalen« 
Alltags. Die Mitglieder der Interessenvertretung haben im Sinne 
der Datenschutzregelungen aus der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz mit diesen 
Daten umzugehen.

Im Seminar wird geklärt, welche Anforderungen die gesetzli-
che Interessenvertretung aus datenschutzrechtlicher Sicht nach 
DSGVO, dem BDSG bzw. dem Landesdatenschutzgesetz sowie 
der aktuellen Rechtsprechung zu erfüllen hat. Dabei werden 
Handlungsmöglichkeiten und Konzepte für einen aktiven Daten-
schutz im Büro der Interessenvertretung aufgezeigt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick: Rechtsgrundlagen, Begriffe und Definitionen zum 

Datenschutz im Büro der Interessenvertretung
 x Die Interessenvertretung als Verantwortliche im Sinne der  

DSGVO und des BDSG?
 x Pflichten bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

nach der DSGVO (z.B. Recht auf Löschung)
 x Besondere Anforderungen bei der Verarbeitung von sensitiven 

personenbezogenen Daten 
 x Umfang der Zugriffsberechtigungen einzelner Mitglieder des 

Gremiums
 x Umgang mit Briefen, Akten, E-Mails sowie mit Veröffentlich- 

ungen im Intranet
 x Haben betriebliche Datenschutzbeauftragte Zugangs- und  

Kontrollbefugnisse im Büro der Interessenvertretung?
 x Konzept zur Organisation des Datenschutzes im Büro:  

Datenschutzverantwortliche im Gremium, Verzeichnis von  
Verarbeitungstätigkeiten, Maßnahmen zur Datensicherheit, 
Löschkonzepte usw.

Termine 

12.02.2024 – 14.02.2024 Walsrode   AS16-2402121

                

Seminargebühr
990,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 379,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR, SBV, MAV  
und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3996

56 >> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3996


DIGITALISIERUNG

FÜR ALLE
IM FB C

Organisation des Datenschutzes im Büro 
der gesetzlichen Interessenvertretung (Aufbau)

Umsetzung von Datenschutzkonzepten
Im Grundlagenseminar wurden die Rechtsgrundlagen, die aktuelle 
Rechtsprechung sowie die daraus resultierenden Pflichten der In-
teressenvertretung zum Schutz personenbezogener Daten behan-
delt. Die konkrete Umsetzung der Regelungen erfordert ein Da-
tenschutzsicherheitskonzept für das Büro der Interessenvertretung.

Ziel des Seminars ist die Erarbeitung einer »Geschäftsordnung 
zum Datenschutz«, welche die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener Daten beinhaltet. Wir beschäftigen 
uns u.a. damit, welche Möglichkeiten es gibt, Daten vor dem Zu-
griff unberechtigter Dritter zu schützen, wie Dateien gesichert 
und archiviert oder E-Mails verschlüsselt werden können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Anforderungen an ein Datenschutzkonzept: DSGVO, BDSG  

und Rechtsprechung
 x Überblick: Angemessene Maßnahmen zum Schutz von  

personenbezogenen Daten
 x Inhalte eines Datenschutzsicherheitskonzepts, Erstellung  

eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten im Büro  
der Interessenvertretung

 x Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten und des Gremiums 
im Zusammenhang mit dem Datenschutzkonzept und dessen 
praktischer Umsetzung

 x Überblick: IT-Sicherheit im Büro der Interessenvertretung
 x Sicherheitsrisiken beim Schutz personenbezogener Daten im Büro
 x Praktische Tipps zur IT-Sicherheit und für den aktiven Schutz  

personenbezogener Daten

Termine 

28.10.2024 – 30.10.2024 Walsrode   AS16-2410281

                

Seminargebühr
990,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 379,00 €

Zielgruppe
Angesprochen  
sind BR, PR, SBV, MAV  
und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3998

2. ver.di-Digitalisierungskonferenz für das  
Gesundheitswesen und die Behindertenhilfe
13.06. –14.06.2024  
ver.di-Bundesverwaltung, Berlin
verdi-bub.de/digitalisierung- 
im-gesundheitswesen

57>> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3998
https://verdi-bub.de/seminare/konferenzen-und-tagungen/digitalisierung-im-gesundheitswesen
https://verdi-bub.de/seminare/konferenzen-und-tagungen/digitalisierung-im-gesundheitswesen


GESUNDHEITSWESEN

Zugewanderte Fachkräfte –  
Integration durch Mitbestimmung

Gelingende Integration in Krankenhäusern sowie der  
stationären und ambulanten Langzeitpflege gestalten 
Die Fachkräftesituation im Gesundheitswesen spitzt sich weiter 
zu. Viele Betten in den Krankenhäusern bleiben leer, pflegebe-
dürftige Menschen stehen auf langen Wartelisten für die statio-
näre Langzeitpflege und auch in der ambulanten Versorgung 
klaffen Versorgungslücken. Politik und Arbeitgeber versuchen 
vermehrt, den Mangel an Fachkräften zu sichern, indem sie Per-
sonal auch im Ausland anwerben. Projekte für die Akquise inner-
halb und außerhalb Europas boomen. 

Für die Interessenvertretungen stellt sich die Frage, wie die In-
tegration internationaler Fachkräfte in den Betrieb gut gelingen 
kann. Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür?

Im Seminar setzen wir uns mit den aktuellen Entwicklungen 
zur Fachkräftesicherung in den Krankenhäusern sowie der statio-
nären und ambulanten Langzeitpflege auseinander und beschäf-
tigen uns mit den Beteiligungsrechten der Interessenvertretun-
gen. Zusammen entwickeln wir Eckpunkte für effektive 
betriebliche Integrationskonzepte.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick über aktuelle Entwicklungen zur Fachkräftesicherung 

durch Anwerbung internationaler Fachkräfte
 x Wie kann der Anwerbeprozess gut gelingen?
 x Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen bei der Personal-

planung, im Bewerbungs- sowie im Einstellungsverfahren
 x Anpassungsqualifizierungen und Umgang mit höherwertigen  

Abschlüssen aus dem Ausland
 x Beteiligungsrechte bei der Integration zugewanderter Fachkräfte 

und bei sozialen Angelegenheiten, z. B. Wohnungen
 x Beteiligung der Beschäftigten an einer gelingenden Integration
 x Eckpunkte zur Regelung einer gelingenden Integration im Betrieb 

Termine 

24.06.2024 – 26.06.2024  Saalfeld  AS63-2406243 
09.10.2024 – 11.10.2024  Walsrode  AS63-2410092

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 393,00 € 
Walsrode: 370,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV, MAV und JAV 

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3965

58 >> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3965


GESUNDHEITSWESEN

Mitbestimmung bei Um- und Neubauten von 
Krankenhäusern, Pflege- und Reha-Einrichtungen

Umstrukturierungen der Arbeits- und Ablauforganisation 
frühzeitig erkennen und dabei mitbestimmen
Viele Einrichtungen planen bauliche Maßnahmen oder führen 
diese bereits durch. Dabei wird nicht nur die äußere Hülle des  
Gebäudes neu gestaltet. Mit der Infrastruktur des Neubaus geht 
in der Regel auch eine Umstrukturierung der Arbeitsorganisation 
sowie der Pflege- und Behandlungsprozesse einher. Oft werden 
gleichzeitig die Informations- und Kommunikationssysteme auf 
den neuesten Stand gebracht.

Dieses Seminar beleuchtet solche Veränderungen, deren  
Hintergründe und Auswirkungen auf die Beschäftigten sowie  
die Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte der  
Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Betriebswirtschaftliche Betrachtung aus der Perspektive  

der Interessenvertretung
 x Um- und Neubauten im Licht neuer Organisationskonzepte
 x Auswirkungen auf Tätigkeitsprofile und Eingruppierungs- 

grundsätze
 x Einfluss auf Personalplanung und Personalbedarfsermittlung
 x Einfluss auf Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung sowie  

Personalkosten (Entgelt)
 x Grundsätze des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (z. B. aus der 

Arbeitsstättenverordnung) und Auswirkungen auf bestehende 
Gefährdungsbeurteilungen

 x Liegt die Voraussetzung für eine Betriebsänderung vor?
 x Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte der  

Interessenvertretung

Aktuelle Entwicklungen zur Krankenhausreform, sowie  
zusätzliche Infoveranstaltungen und Seminare findest du  
unter krankenhausreform.verdi.de

Termine 

01.07.2024 – 03.07.2024  Saalfeld  AS63-2407011

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und PR

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

verdi-bub.de/3558

59>> INHALTSVERZEICHNIS

https://krankenhausreform.verdi.de
https://verdi-bub.de/3558


WIRTSCHAFTSAUS - 
SCHUSS/AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat im Gesundheitswesen (Teil 1)

Grundlagenseminar zu Aufgaben, Rechten und Strategien 
zur Überwachung von Unternehmensleitungen
Die Anforderungen an Arbeitnehmervertreter*innen in Aufsichts-
räten von Krankenhäusern und Altenpflegeunternehmen sind 
hoch: Sichere Arbeitsplätze und die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens sind die vorrangigen Ziele.

Ob in fakultativen Aufsichtsräten von GmbHs, in Aufsichts-
räten gemäß Drittelbeteiligungsgesetz bzw. Mitbestimmungs- 
gesetz: Das Seminar bietet einen Überblick über Rechte, Pflichten 
sowie Aufgaben und stärkt die »Arbeitnehmer*innenbank«,  
um Strukturveränderungen in den Unternehmen erfolgreich 
(mit-)gestalten zu können.

Im Seminar wechseln sich Input- und Übungsphasen ab. Im 
Vorfeld der nächsten Aufsichtsratssitzung kann eine telefonische 
Beratung durch das Referent*innenteam in Anspruch genommen 
werden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Belegschaftsinteressen im Aufsichtsrat vertreten – Grundsätze
 x Mitbestimmungsgesetz, Drittelbeteiligungsgesetz und  

fakultativer Aufsichtsrat einer GmbH
 x Aufgaben, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats und seiner 

Mitglieder
 x Regeln und Grundsätze, nach denen ein Unternehmen  

geführt wird (Transparenz und Publizität, Corporate- 
Governance-Kodex)

 x Haftung der Aufsichtsratsmitglieder
 x Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung lesen und  

verstehen – ein erster Überblick
 x Schweigepflicht und ihre Grenzen: Informationen an  

Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft

Termine 

24.04.2024 – 26.04.2024 Bielefeld-Sennestadt  AS63-2404241

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 385,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR in Aufsichtsräten auf 
gesetzlicher und fakul- 
tativer Grundlage

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 670 BGB

verdi-bub.de/2791
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WIRTSCHAFTSAUS - 
SCHUSS/AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat im Gesundheitswesen (Teil 2)

Selbstorganisation des Aufsichtsrats  
sowie Sorgfalts- und Prüfpflichten
Nachdem im Grundlagenseminar ein Überblick über Rechte und 
Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern gegeben wurde, wendet 
sich dieses Seminar nun den rechtlichen, organisatorischen und 
wirtschaftlichen Feinheiten der Aufsichtsratstätigkeit zu.

Fragen z. B. zu den Sorgfaltspflichten oder zur Vermeidung 
von Haftungsrisiken und zu weiteren Aufgaben und Pflichten der 
Mitglieder des Aufsichtsrats nach dem Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) bilden den Rahmen dieser Veranstaltung.

Anhand von Praxisbeispielen und entsprechend aufbereiteten 
Unterlagen werden diese und weitere für die Aufsichtsratspraxis 
relevante Themenbereiche vertiefend bearbeitet. Die Teilnehmen-
den erhalten mit dem Seminar und den ausgehändigten Materia-
lien praktisches Rüstzeug für ihre weitere Arbeit.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Selbstorganisation des Aufsichtsrats
 x Anforderungen an die Sorgfaltspflicht zur Vermeidung  

von Haftungsrisiken
 x Zustimmungsbedürftige Geschäfte
 x Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bei unternehmerischen  

Entscheidungen
 x Die Pflicht zur Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 

durch Abschlussprüfer*innen und Aufsichtsrat
 x Überwachungspflichten des Aufsichtsrats durch das BilMoG
 x Pflichten des Aufsichtsrats bei sich verschlechternder  

wirtschaftlicher Entwicklung des Unternehmens

Termine 

17.06.2024 – 19.06.2024 Bielefeld-Sennestadt  AS63-2406172

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 385,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR in Aufsichtsräten auf 
gesetzlicher und fakul- 
tativer Grundlage

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 670 BGB

Teilnahmevoraussetzung
Besuch des 1. Teils  
wünschenswert

verdi-bub.de/2931
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WIRTSCHAFTSAUS - 
SCHUSS/AUFSICHTSRAT

Der Wirtschaftsausschuss im Gesundheits- 
wesen (Teil 1)

Rechtliches und betriebswirtschaftliches  
Grundwissen für die Arbeit im Wirtschaftsausschuss
In Unternehmen mit in der Regel mehr als 100 Beschäftigten ist 
ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Dieser Wirtschaftsausschuss 
hat sich nicht nur mit der wirtschaftlichen Lage des Unterneh-
mens auseinanderzusetzen. Vielmehr hat er den gesetzlichen 
Auftrag, wirtschaftliche Angelegenheiten mit den Unterneh-
mer*innen zu beraten.

Im Rahmen des ersten Teils unseres Seminarangebots für Mit-
glieder von Wirtschaftsausschüssen in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens werden die betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse 
vermittelt, die für eine zielgerichtete und erfolgreiche Wirtschafts-
ausschussarbeit unerlässlich sind. Das Seminar richtet sich (nicht 
nur) an neue Wirtschaftsausschussmitglieder aus Krankenhäusern 
und/oder Pflegeeinrichtungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Betriebsverfassungsrechtliche Grundlagen
 x Definition des Begriffs »wirtschaftliche Angelegenheiten«
 x Aufgaben und Befugnisse des Wirtschaftsausschusses
 x Betriebswirtschaftliche Grundlagen
 x Externes und internes Rechnungswesen eines Krankenhauses
 x Einführung in das Controlling eines Krankenhauses
 x Informationsanforderungen des Wirtschaftsausschusses
 x Aufbau eines »Informationssystems« des Wirtschaftsausschusses

Termine 

17.06.2024 – 19.06.2024 Gladenbach  AS63-2406171

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3528
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WIRTSCHAFTSAUS - 
SCHUSS/AUFSICHTSRAT

Der Wirtschaftsausschuss im Gesundheits- 
wesen (Teil 2)

Informationsrechte und Grundwissen  
für die Analyse unternehmerischer Planung
Der Wirtschaftsausschuss ist – so der Gesetzeswortlaut – von den 
Unternehmer*innen »rechtzeitig und umfassend über die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage 
der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten«.

Im zweiten Teil unseres Seminarangebots für Mitglieder des 
Wirtschaftsausschusses in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
werden die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vermittelt, die für 
eine zielgerichtete Beratung unternehmerischer Planungen und 
deren Auswirkungen auf die Beschäftigten sowie für die Analyse 
von Berichten über die wirtschaftliche Lage erforderlich sind.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x  Informationsrechte des Wirtschaftsausschusses
 x Betriebswirtschaftliche Planungen – Grundlagen, Aufgaben 

und Befugnisse
 x Beurteilung der wirtschaftlichen Lage anhand des Jahres-  

bzw. Konzernabschlusses
 x Planspiel: Betriebswirtschaftliche Planung – von der Strategie 

bis zur operativen Planung
 x Betriebswirtschaftliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 x Kritische Auseinandersetzung mit betriebswirtschaftlichen  

Planungen im Wirtschaftsausschuss

Termine 

02.09.2024 – 04.09.2024 Gladenbach  AS63-2409022

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

Teilnahmevoraussetzung
Besuch des Seminars  
»Der Wirtschaftsausschuss 
im Gesundheitswesen  
(Teil 1)«

verdi-bub.de/3529

Woche der Mitbestimmung 
Tanz auf dem Vulkan – Zukunft.Selbst.Bewegen
23.09. – 27.09.2024
ver.di-Bildungszentrum Gladenbach
biz-gladenbach.verdi.de
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KRANKENHÄUSER

Grundlagen der Krankenhausfinanzierung  
und -planung

Kenntnisse und Kompetenzen für eine wirkungsvolle 
Beteiligung im Sinne der Beschäftigten
Wie muss die Krankenhauslandschaft in Deutschland für eine gute 
Gesundheitsversorgung gestaltet sein? Diese Frage stellt sich nicht 
zuletzt, seit die Corona-Pandemie die Krankenhäuser in den Mittel-
punkt des öffentlichen Interesses gerückt hat. Dabei wurden Perso-
nalmangel, Unterfinanzierung und Überlastung zu vorrangigen 
Themen der politischen Auseinandersetzung. Bundes- und Landes-
regierungen legten und legen Vorschläge zur Reform der Kranken-
hausfinanzierung und -planung vor, die sich zum Teil gegenseitig 
ausschließen: Zentralisierung, Spezialisierung, Ambulantisierung, 
Versorgungsstufen, Leistungsgruppen, Hybrid-DRGs, Vorhalte- 
pauschalen ...

Dieses Seminar ordnet und beleuchtet die erwähnten Lösungs-
ansätze. Gemeinsam bewerten wir die Kernpunkte der Reformvor-
schläge aus Sicht der Krankenhausbeschäftigten. Was kann oder 
muss die Interessenvertretung beachten, um bei der Umstrukturie-
rung der Krankenhausversorgung gute Arbeitsbedingungen im 
Blick zu behalten?  

Neben einem Grundverständnis von Krankenhausfinanzierung 
und Krankenhausplanung erhalten Teilnehmende hier nützliche 
Hinweise und motivierende Impulse, im Interesse ihrer Kolleg*in-
nen aktiv zu werden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Grundlagen der Krankenhausfinanzierung und -planung
 x Informations- und Beteiligungsrechte
 x Einordnung der Reformvorschläge, Auswirkungen auf die 

Arbeitsbedingungen
 x Überblick über aktuelle politische und rechtliche Veränderungen
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung
 x Weiterführende Bildungsangebote

Termine 

30.09.2024 – 02.10.2024  Berlin-Wannsee  AS63-2409303          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4302
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KRANKENHÄUSER

Unikliniken aktuell

Aktuelle Veränderungen in den Universitätskliniken und 
ihre Bedeutung für die Arbeit der Interessenvertretung
In diesem einwöchigen Seminar erhalten Mitglieder von Interes-
senvertretungen aus Universitätskliniken einen Überblick über 
aktuelle Entwicklungen, beispielsweise in den Bereichen Kranken-
hauspolitik und -finanzierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
oder branchenspezifische Tarifpolitik.

Ausführlich beleuchten wir die Folgen der jeweiligen Entwick-
lungen für die Arbeitnehmer*innen, für den Betrieb und die Inte-
ressenvertretung, leiten Handlungserfordernisse für die Arbeit der 
Interessenvertretung ab und entwickeln Szenarien für die erfolg-
reiche Vertretung der Interessen der Kolleg*innen im Betrieb.

Da dieses Seminar aktuelle Entwicklungen aufgreift, wird der 
konkrete Themenplan erst im Laufe des Jahres festgelegt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick über aktuelle politische und rechtliche Veränderungen
 x Mitbestimmungsaspekte dieser Veränderungen
 x Stand des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Betrieben
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

16.09.2024 – 20.09.2024 Saalfeld   AS63-2409164

          

Seminargebühr
1.120,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 714,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR und PR an Unikliniken

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG

verdi-bub.de/3238

Unikliniken-Fachtagung
27.05. – 29.05.2024 
Steigenberger (Dorint) Esplanade, Jena
verdi-bub.de/fachtagung- 
universitaetskliniken
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KRANKENHÄUSER

Arbeitsteilung im Krankenhaus

Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Krankenhaus  
wirksam mitbestimmen
Die Arbeitsorganisation im Krankenhaus unterliegt kontinuierlich 
gravierenden Veränderungen. Ökonomisierung setzt die Arbeits-
teilung im Krankenhaus unter erheblichen Druck. Neue Berufsbil-
der werden geschaffen sowie pflegerische und ärztliche Aufga-
ben umverteilt. Betriebliche Interessenvertretungen werden mit 
der Diskussion um einen Qualifikationsmix konfrontiert. 

In diesem Seminar werden die aktuellen polit-ökonomischen 
Entwicklungen analysiert und unter berufsrechtlichen und berufs-
politischen Gesichtspunkten diskutiert. Neben der Betrachtung 
und Einordnung haftungsrechtlicher und arbeitsrechtlicher As-
pekte erarbeiten wir Szenarien, wie die betriebliche Interessen- 
vertretung im Sinne der Beschäftigten aktiv werden kann. 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Aktuelle Entwicklungen im Krankenhaussektor und deren  

Auswirkungen in der Praxis 
 x Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten im interdisziplinären Team 
 x Neue Berufe und Qualifikationen 
 x Reorganisation der Arbeit im Krankenhaus
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung
 x Eckpunkte einer Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung 

Alles zu den aktuellen Entwicklungen 
um die gesetzliche Personalbemessung 
in der Pflege und der Einführung des 
Krankenhauspflegeentlastungsgeset-
zes, sowie zusätzliche Infoveranstal-
tungen und Seminare findet ihr unter 
personalbemessung.verdi.de

Termine 

07.10.2024 – 09.10.2024  Walsrode  AS63-2410071        

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/1670

Krankenhaus-Tagung
21.11. – 22.11.2024 (Anreise 20.11.)  
H4 Hotel, Berlin
verdi-bub.de/krankenhaustagung
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Erfolgreich mitbestimmen in Krankenhaus- 
Servicebetrieben

Ohne uns läuft im Krankenhaus nichts
Schätzungen gehen davon aus, dass inzwischen etwa 20 Prozent 
der Krankenhausbeschäftigten in ausgegliederten Servicegesell-
schaften arbeiten. Genaue Zahlen liegen nicht vor. Die Ausgliede-
rungen sind ein sozialpolitischer Skandal, weil sie weitgehend als 
Flucht in schlechter bezahlte Arbeit und niedrigere Sozialstan-
dards zu werten sind.  Im Seminar wird zunächst untersucht, um 
welche Form der Ausgliederung es sich bei den teilnehmenden 
Betrieben bzw. Unternehmen handelt. So kann geklärt werden, 
ob diese überhaupt zulässig war bzw. ist.

Auch wenn die Standards in den Dienstleistungsbetrieben ab-
gesenkt werden, bleiben die Mitbestimmungsrechte erhalten. Die 
Tatsache, dass Beschäftigte wie Leiharbeitnehmer*innen in einen 
»fremden« Betrieb entsandt werden, erfordert eine genaue 
Kenntnis der entsprechenden Rechte. Wir prüfen gemeinsam, ob 
eine Rückführung in den abgebenden Betrieb möglich ist oder ob 
die Mitbestimmung in der bestehenden Unternehmensstruktur 
ausgebaut werden kann. Wie können ausgegliederte Bereiche  
effektiv in die Gesamt- und Konzernstrukturen der Interessenver-
tretungen eingebunden werden? Wie kann die Zusammenarbeit 
mehrerer Interessenvertretungen in solchen Strukturen gelingen? 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Einordnung des Themas in die Arbeitsrechtssystematik
 x Die verschiedenen Formen von Ausgliederungen
 x Unterschiedliche Formen führen zu unterschiedlichen  

Handlungsoptionen für den Betriebsrat
 x Was kann der Betriebsrat je nach Ausgliederungsform 

unternehmen?
 x Gibt es Wege zurück in den abgebenden Betrieb?
 x Mitbestimmung der Töchter über GBR und KBR

Termine 

13.05.2024 – 17.05.2024 Gladenbach  AS63-2405131

          

Seminargebühr
890,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 799,70 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Hinweis
Das Seminar richtet sich 
auch an Interessenvertre-
tungen (BR/PR/MAV),  
deren Servicebereiche  
ausgelagert wurden.

verdi-bub.de/4529

SERVICE- 
GESELLSCHAFTEN
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PSYCHIATRIE

Gewalt gegen Beschäftigte  
in forensischen Einrichtungen

Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen  
Übergriffen auf Beschäftigte im Maßregelungsvollzug
Unter zum Teil schwierigsten Rahmenbedingungen wie Über- 
belegung und Personalmangel werden Patient*innen behandelt, 
von denen einige über ein erhebliches Aggressionspotenzial  
verfügen. Immer wieder kommt es zu Übergriffen, die mitunter  
lebensbedrohlich sein können. Restriktive Sicherungsmaßnahmen 
schützen zwar die Öffentlichkeit, nicht aber die Beschäftigten.  
Zu deren Nachteil befördern Restriktionen eher noch eine aggres-
sive Grundstimmung. 

Übergriffe bzw. die Gefahr, ihnen ausgesetzt zu sein, belasten 
zusätzlich im Arbeitsalltag. Die damit verbundenen gesundheit- 
lichen Folgen werden meist nicht erkannt und berücksichtigt. 
Maßnahmen der Einrichtungen zum Arbeitsschutz sind oft un- 
zureichend oder werden nur halbherzig umgesetzt. Am besten 
greifen sie dort, wo Interessenvertretungen dem Thema ihre  
Aufmerksamkeit widmen.

Im Seminar erarbeiten wir Lösungsansätze, welche die  
Teilnehmenden dazu befähigen, eigene Strategien zum Schutz  
der Beschäftigten zu entwickeln. Schließlich verbinden wir die 
möglichen betrieblichen Strategien gegen Gewalt und Aggression  
mit den rechtlichen und politischen Handlungsmöglichkeiten  
der Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Aggression und Gewalt – Definition
 x Zahlen, Daten und Fakten
 x Ursachen und Auswirkungen von Gewalt in Einrichtungen  

des Maßregelungsvollzugs
 x Rechtliche und gesetzliche Grundlagen (etwa Arbeitsschutz, 

Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, Rechtsprechung und  
Gesetzgebung zu Zwangsmaßnahmen)

 x Zusammenhang von unzureichender Personalausstattung  
und der Zunahme gewalttätiger Übergriffe

 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

11.03.2024 – 13.03.2024 Saalfeld  AS63-2403111

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und  
Regelungen für MAV

Hinweis
Wir bitten darum, die  
jeweils gültige Gesetzes-
kommentierung (BetrVG, 
PersVG), das PsychKHG  
des jeweiligen Bundes- 
landes und ggf. Betriebs-/
Dienstvereinbarungen  
und/oder Verfahrensanwei-
sungen mitzubringen.

verdi-bub.de/4271
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PSYCHIATRIE

Personalmindeststandards (PPP-RL)  
und Finanzierung psychiatrischer Krankenhäuser

Auswirkung der Neuregelungen auf die Beschäftigten 
und die Arbeit der Interessenvertretung
Seit 1. Januar 2020 gelten neue Personalmindeststandards (PPP- 
Richtlinie) für die stationäre Psychiatrie. Infolgedessen wird die Um-
setzung im Rahmen der Budgetverhandlungen zwischen Kranken-
kasse und Krankenhaus vor Ort ausgehandelt. Seither ändern sich 
die Arbeitsbedingungen fundamental. Aufgabe der Interessen- 
vertretung ist u.a. die Überwachung der Einhaltung der PPP-RL.

Im Seminar stellen wir die Regelungen vor und ordnen sie  
arbeitsrechtlich ein. Da die Richtlinie sich im ständigen Wandel  
befindet, erörtern wir die bisherigen Veränderungen und Auswir-
kungen.

Welche weiteren Entwicklungen stehen bevor? Gemeinsam 
entwickeln wir Szenarien zu Handlungsmöglichkeiten. Wir zeigen 
die Kriterien zur Budgetfindung in ihrer Bedeutung für ausreichend 
Personal und schauen auf den Regelungsbedarf bei den Arbeitsbe-
dingungen der Häuser, die aufsuchende Pflege anbieten oder sich 
in diese »flüchten«. 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick über die neue Richtlinie im Vergleich zur PsychPV
 x Berechnung der Personalmindeststandards für alle benannten 

Berufsgruppen
 x Nachweispflicht der Umsetzung, Konsequenzen bei Nicht- 

einhaltung
 x Allgemeine Handlungsmöglichkeiten für mehr Personal
 x Mitbestimmungsstrategien bezüglich der Umsetzung und einer 

Personalaufstockung auf 100 Prozent der Richtlinie
 x Bedeutung der Tarifbindung und Möglichkeiten der Tarifierung
 x Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten der Interessen- 

vertretung bei der Umsetzung der Richtlinie

Termine 

13.05.2024 – 17.05.2024 Gladenbach  AS63-2405134
04.11.2024 – 08.11.2024 Mosbach  AS63-2411041          

Seminargebühr
1.120,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.) 
Gladenbach:       799,70 € 
Mosbach: 751,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG, 
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX  
und Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4416
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PSYCHIATRIE

Neue Entwicklungen in der psychiatrischen  
Versorgung

Auswirkungen auf die Beschäftigten
Für die Beschäftigten in psychiatrischen Krankenhäusern sind ein-
schneidende Veränderungen der Rahmenbedingungen in Kraft 
getreten. Die Finanzierung erfolgt über ein Budgetsystem, die 
Personalbemessung wurde reformiert. Neue Versorgungsformen 
wie die stationsäquivalente Behandlung, Modellprojekte oder 
ambulante psychiatrische Pflege werden zunehmend eingefordert 
und genutzt. Während zumindest einzelne Schritte in Richtung 
einer integrierten Versorgung gegangen werden, nehmen aus 
Sicht der Beschäftigten gleichzeitig der Verwaltungsaufwand und 
die Ökonomisierung ihrer Arbeit zu.

Das Seminar beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieser 
Veränderungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. 
Insbesondere werden Fragen der Arbeitszeit und des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes in den Blick genommen. Die betriebliche  
Interessenvertretung soll in die Lage versetzt werden, Verände-
rungen zu erkennen und notwendige Maßnahmen aus arbeits-
rechtlicher Sicht zu initiieren.

Da dieses Seminar aktuelle Entwicklungen aufgreift, wird der 
konkrete Themenplan erst im Laufe des Jahres festgelegt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Mögliche Folgen der veränderten finanziellen und  

personellen Rahmenbedingungen für die Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten

 x Möglichkeit der Schaffung neuer Versorgungsformen
 x Arbeitsbedingungen heute und in der Zukunft
 x Überblick über die und Neubewertung der rechtlichen  

Grundlagen
 x Auswirkungen auf die bisherige Praxis der Interessenvertretung
 x Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretung

Termine 

02.09.2024 – 06.09.2024 Gladenbach  AS63-2409021

          

Seminargebühr
1.120,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 799,70 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3891
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PSYCHIATRIE

Gewalt gegen Beschäftigte  
in psychiatrischen Einrichtungen

Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen  
Übergriffen auf Beschäftigte
Unter zum Teil schwierigsten Rahmenbedingungen wie Über- 
belegung und Personalmangel werden Patient*innen behandelt, 
von denen einige über ein erhebliches Aggressionspotenzial ver-
fügen. Von Beschimpfungen bis zu sexuellen Übergriffen – die 
Bandbreite der Vorfälle ist groß, deren gesundheitliche Folgen für 
die Betroffenen meist nicht erkannt und berücksichtigt werden. 
Maßnahmen der Einrichtungen zum Arbeitsschutz sind oft unzu-
reichend oder werden nur halbherzig umgesetzt. Am besten grei-
fen sie dort, wo Interessenvertretungen dem Thema verstärkt ihre 
Aufmerksamkeit widmen.

Im Seminar erarbeiten wir Lösungsansätze, welche die  
Teilnehmenden dazu befähigen, eigene Strategien zum Schutz 
der Beschäftigten zu entwickeln. Schließlich verbinden wir die 
möglichen betrieblichen Strategien gegen Gewalt und Aggression 
mit den rechtlichen und politischen Handlungsmöglichkeiten der 
Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Aggression und Gewalt – Definition
 x Zahlen, Daten und Fakten
 x Ursachen und Auswirkungen von Gewalt in psychiatrischen 

Einrichtungen
 x Rechtliche und gesetzliche Grundlagen (etwa Arbeitsschutz, 

Fürsorgepflichten des Arbeitgebers)
 x Zusammenhang von unzureichender Personalausstattung  

und der Zunahme von Gewalt
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

16.09.2024 – 18.09.2024  Gladenbach  AS63-2409163

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Gladenbach: 425,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

Hinweis
Wir bitten darum, die  
jeweils gültige Gesetzes-
kommentierung (BetrVG, 
PersVG), das PsychKHG  
des jeweiligen Bundes- 
landes und ggf. Betriebs-/
Dienstvereinbarungen  
und/oder Verfahrensanwei-
sungen mitzubringen.

verdi-bub.de/3728
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PSYCHIATRIE

Stationsäquivalente und sektorenübergreifende 
Behandlung – wenn das Krankenhaus nach Haus 
kommt

Auswirkungen der häuslichen Versorgung  
auf die Arbeitsbedingungen
Immer mehr psychiatrische Krankenhäuser und Fachabteilungen 
entwickeln ambulante Versorgungsangebote. Patient*innen mit 
psychischen Erkrankungen werden dabei in ihrem häuslichen Um-
feld behandelt – dabei spielt die stationsäquivalente Behandlung 
(StäB) eine immer stärkere Rolle. 

Home-Treatment bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil  
der sektorenübergreifenden Behandlung. Um die Umsetzung  
sicherzustellen, werden in den Krankenhäusern ambulante Teams 
aus Mitarbeiter*innen der verschiedenen Berufsgruppen gebildet. 

Welche besonderen Anforderungen werden an die Arbeits- 
bedingungen gestellt, insbesondere in Bezug auf Arbeitszeit,  
Arbeitsort und Ausstattung (z.B. PKW, IT, Kommunikation), aber 
auch an die Qualifikation der Beschäftigten? Wie verändert StäB 
die aktuelle Situation, worauf ist zu achten?

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Darstellung der rechtlichen Grundlagen (SGB V), u. a. StäB  

als neue Versorgungsform
 x Pro und kontra ambulante Behandlung
 x Dürfen Arbeitgeber Beschäftigten ambulante Versorgungs- 

formen vorschreiben?
 x Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen (z. B. Arbeitszeit 

und -ort, Nutzung digitaler Arbeitsgeräte)
 x Nutzung privater oder dienstlicher Fahrzeuge – Kosten allge-

mein, mögliche Schäden
 x Fürsorgepflichten des Arbeitgebers im Rahmen des Arbeits- 

und Gesundheitsschutzes
 x Entwicklung besonderer Schutzmaßnahmen für Beschäftigte
 x Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte

Termine 

25.09.2024 – 26.09.2024 Bielefeld-Sennestadt  AS63-2409251

          

Seminargebühr
765,00  €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 227,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3888
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Neue Entwicklungen in der Forensischen  
Psychiatrie

Aktuelle Diskussionen und arbeitsorganisatorische  
Tendenzen mit Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 
im Maßregelvollzug
Die Arbeit im Maßregelvollzug (MRV) ist eine wichtige gesellschaft-
liche Aufgabe. Die Arbeitsbedingungen sind belastend und zum 
Teil gefährlich. Unser Seminar thematisiert aktuelle rechtliche und 
politische Entwicklungen im MRV.

Welche konkreten Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 
sind bereits eingetreten, welche sind zu erwarten? Werden die 
speziellen Anforderungen der Beschäftigten an gute, gesunde  
und sichere Arbeit erfüllt? Wo lässt sich das entsprechende Be- 
teiligungsrecht finden, und wie wird es am besten angewendet?  
Diese und weitere Fragen werden im Seminar erörtert. Gemeinsam 
suchen wir nach Handlungsoptionen der Interessenvertretung, stel-
len diese auf den Prüfstand und diskutieren ihre Anwendbarkeit.

Da dieses Seminar aktuelle Entwicklungen aufgreift, wird der 
konkrete Themenplan erst im Lauf des Jahres festgelegt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Maßregelvollzug heute – aktuelle Situation
 x Arbeitsbelastungen im Maßregelvollzug
 x Auswirkungen neuer und bestehender Regelungen
 x Informationsrechte der Interessenvertretung
 x Wer hat Einfluss auf die Rahmenbedingungen?
 x Tarif- und arbeitsrechtliche Aspekte
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

11.11.2024 – 15.11.2024 Brannenburg  AS63-2411111

         

Seminargebühr
1.120,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Brannenburg: 718,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/2925

PSYCHIATRIE
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REHA- 
EINRICHTUNGEN

Die Zukunft der Reha mitbestimmen

Einflussmöglichkeiten der Interessenvertretung  
auf die Gestaltung veränderter Arbeitsbedingungen
Die Zukunft der Reha bringt tiefgreifende Veränderungen mit 
sich. Derzeit entstehen neue Geschäftsmodelle im teilstationären 
und ambulanten Bereich, neue Angebote wie etwa Tele-Reha 
werden erprobt. Aber auch die Ausbildungen in den Therapie- 
berufen verändern sich und haben so Auswirkungen auf die Zu-
sammenarbeit und Aufgabenverteilung der Beschäftigten in den 
Einrichtungen. Die verbindlichen Entscheidungen der Deutschen 
Rentenversicherung bringen maßgebliche Veränderungen bei der 
Zulassung, der Vergütungssystematik, der Einrichtungsauswahl 
und der Qualitätssicherung in Reha-Einrichtungen mit sich.  
Zudem droht Personalmangel, bei gleichzeitiger Zunahme der 
Anforderungen an die Beschäftigten.

Negative Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Ar-
beitsbedingungen zu verhindern ist Aufgabe der betrieblichen  
Interessenvertretung. Ihre Möglichkeiten, über die verschiedenen 
Beteiligungsrechte gestaltend zum Schutz der Gesundheit der  
Beschäftigten Einfluss zu nehmen, sind immens. Sie zu kennen 
und für den Gesundheitsschutz einsetzen und klug kombinieren 
zu können, ist Ziel dieses Seminars.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Aktuelle Rahmenbedingungen und ihr Einfluss auf die  

Arbeitsabläufe in Reha-Kliniken
 x Branchenentwicklungen und deren arbeitsrechtliche  

Auswirkungen
 x Mitbestimmung bei Fragen der Arbeitszeit- und Dienstplan- 

gestaltung sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
 x Digitalisierung: Zwischen Arbeitserleichterung und Arbeitshetze 

– Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
 x Beispiele betrieblicher Regelungen und wie diese in der Praxis 

durchzusetzen sind

Termine 

10.06.2024 – 12.06.2024 Berlin-Wannsee  AS63-2406101

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3885
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PFLEGE- 
EINRICHTUNGEN

Gute Arbeit durch mehr Personal  
in der Altenpflege

Das neue Personalbemessungsverfahren und  
Herausforderungen für die Arbeit der Interessen- 
vertretungen in der stationären Altenpflege
Seit 1. Juli 2023 gelten erstmals Personalanhaltswerte für das 
Pflege- und Betreuungspersonal in stationären Pflegeeinrichtun-
gen, die sich an bundeseinheitlichen Werten orientieren. Zwar 
decken die neuen Richtwerte noch immer nicht den wissen-
schaftlich ermittelten, tatsächlichen Personalbedarf für gute 
Pflege, sie bedeuten jedoch für viele Einrichtungen mehr Perso-
nal, insbesondere mehr Pflegeassistenzkräfte. Damit verbunden 
ist die Abschaffung der bisherigen Fachkraftquote, die durch  
einen heimindividuellen Qualifikationsmix ersetzt wird. Die Folge 
sind erhebliche Veränderungen in den Arbeits- und Pflegeabläu-
fen, bei denen die Interessenvertretung kompetent mitzuwirken 
und mitzubestimmen hat.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Grundlagen der Finanzierung von Personalkosten in der  

stationären Langzeitpflege
 x Das neue Personalbemessungsinstrument nach Prof. Rothgang
 x Personalrichtwerte nach §113c SGB XI
 x Ermittlung der finanzierbaren Personalmenge in der eigenen 

Einrichtung
 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung
 x Mitbestimmung bei sich verändernden Arbeitsabläufen
 x Fort- und Weiterbildungsbedarfe erkennen und umsetzen

Termine 

24.01.2024 – 26.01.2024 Bielefeld-Sennestadt   AS63-2401241
03.04.2024 – 05.04.2024 Berlin-Wannsee   AS63-2404031
 

          

Seminargebühr
980,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 385,00 € 
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3892

Fachtagung Altenpflege
19.09. – 20.09.2024
ver.di-Bundesverwaltung, Berlin 
verdi-bub.de/fachtagung- 
altenpflege
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PFLEGE- 
EINRICHTUNGEN

Tariflohnpflicht in der Altenpflege

Die gesetzlichen Regelungen zur »Tariftreue«  
in der Altenpflege und deren Bedeutung für die Arbeit 
der Interessenvertretung
Seit 1. September 2022 sind Pflegeeinrichtungen und Pflege-
dienste verpflichtet, ihre Beschäftigten in Pflege und Betreuung 
nach Tarifvertrag zu bezahlen. Dabei können sie zwischen echter 
Tarifbindung, einer Bezahlung nach einem Tarifvertrag, der in einer 
Pflegeeinrichtung in der Region gilt, oder einer Entlohnung auf 
dem durchschnittlichen tariflichen Niveau in der Region wählen.

Die Fragen, was die gesetzlichen Regelungen für die Entloh-
nung und die Entgeltstrukturen in der Einrichtung bedeuten und 
welche Handlungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten sich dar-
aus für die betrieblichen Interessenvertretungen ergeben, stehen 
im Mittelpunkt dieses Seminars. 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x  Grundlagen der Finanzierung von Personalkosten in der  

Altenpflege
 x Gesetzliche Grundlagen der Tariflohnpflicht – Einzelheiten  

der Regelung
 x Pflegearbeitsbedingungenverordnung (Pflegemindestlohn)  

im Verhältnis zur Tariflohnpflicht
 x Grundlagen von Entgeltstrukturen im Betrieb (Tarifvertrag,  

Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag)
 x Auswirkungen der Tariftreueregelungen auf die Entgeltstruktur
 x Umfang und Reichweite der Mitbestimmungsrechte betrieb- 

licher Interessenvertretungen bei innerbetrieblichen Entgelt- 
bestandteilen  

Termine 

06.06.2024 – 07.06.2024 Saalfeld    AS63-2406061 

          

Seminargebühr
765,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 230,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4400
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BEHINDERTENHILFE

Arbeitsrecht und Arbeitszeit in Einrichtungen  
der Behindertenhilfe

Rechtsprechung, Beteiligungsrechte und mehr in Sachen 
Pausenregelungen
Interessenvertretungen in der Behindertenhilfe sind in ihrem  
Arbeitsalltag mit einer Vielzahl juristischer Probleme und Aufga-
benstellungen konfrontiert. Grundlegende Kenntnisse über die 
Inhalte geltender Regelungen zur Arbeitszeit sowie der dazu  
ergangenen Rechtsprechung und deren Bedeutung helfen allen 
Beteiligten im betrieblichen Miteinander.

Vor dem Hintergrund gesetzlicher und gegebenenfalls tarifli-
cher Vorgaben rund um das Thema Arbeitszeit klären wir zu-
nächst arbeitszeitrechtliche Grundbegriffe. Dann wenden wir uns 
konkreten Pausenregelungen der teilnehmenden Betriebe zu und 
den damit im Zusammenhang stehenden betrieblichen Auseinan-
dersetzungen. Wir diskutieren Lösungsansätze und Umsetzungs-
strategien unter Zuhilfenahme von Gesetzen und Urteilen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtsquellen des Arbeitszeitrechts und deren Einordnung  

in die Arbeitsrechtssystematik
 x Pausen schützen die Gesundheit
 x Was gilt arbeitsrechtlich in Einrichtungen der Behindertenhilfe 

bezüglich der Pausen?
 x Aktuelle Praktiken und Probleme mit Pausen in Betrieben  

der Behindertenhilfe
 x Aktuelle Rechtsprechung rund um die Pause
 x Umfang der Beteiligungs-/Mitbestimmungsrechte  

sowie Strategien, Ziele und Gestaltungsmöglichkeiten  
der Interessenvertretung

Termine 

16.09.2024 – 17.09.2024  Saalfeld  AS63-2409162

          

Seminargebühr
765,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 230,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3979

Fachtagung Behindertenhilfe
16.01. – 17.01.2024
La Strada, Kassel 
verdi-bub.de/fachtagung- 
behindertenhilfe 
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BEHINDERTENHILFE

Gewalt gegen Beschäftigte  
in der Behindertenhilfe

Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen  
Übergriffen auf Beschäftigte
Viele Beschäftigte, die mit Menschen mit körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung arbeiten, kennen die Situation, dass 
sie von Klient*innen beschimpft werden oder es gar zu körper- 
lichen Übergriffen kommt. Nicht selten wird dies als normaler  
Bestandteil der Arbeit hingenommen. 

Übergriffe bzw. die Gefahr, ihnen ausgesetzt zu sein, belasten 
zusätzlich im Arbeitsalltag. Die damit verbundenen gesundheitli-
chen Folgen werden meist nicht ausreichend erkannt und berück-
sichtigt. Maßnahmen der Einrichtungen zum Arbeitsschutz sind 
oft unzureichend oder werden nur halbherzig umgesetzt. Am 
besten greifen sie dort, wo Interessenvertretungen dem Thema 
verstärkt ihre Aufmerksamkeit widmen und es gemeinsam mit 
den Beschäftigten bearbeiten.  

Im Seminar erarbeiten wir Lösungsansätze, welche die Teil-
nehmenden dazu befähigen, das Thema aus der Tabuzone zu  
holen und eigene Strategien zum Schutz der Beschäftigten zu 
entwickeln. Schließlich verbinden wir die möglichen betrieblichen 
Strategien gegen Gewalt und Aggression mit den rechtlichen und 
politischen Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Aggression und Gewalt – Bestandsaufnahme und Definition
 x Zahlen, Daten und Fakten
 x Ursachen und Auswirkungen von Gewalt in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe
 x Rechtliche und gesetzliche Grundlagen (etwa Arbeitsschutz- 

bestimmungen, Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, Recht- 
sprechung)

 x Zusammenhang von unzureichender Personalausstattung  
und der Zunahme gewalttätiger Übergriffe

 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

25.11.2024 – 27.11.2024 Berlin-Wannsee   AS63-2411251          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4398
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SOZIAL- UND 
ERZIEHUNGSDIENST

TVöD aktuell – Tarifregelungen 2022  
für den Sozial- und Erziehungsdienst

Speziell für Interessenvertretungen der Behindertenhilfe, 
Teilhabe- und Inklusionsdienste (Eingliederungshilfe)
Der Tarifabschluss öffentlicher Dienst 2022 für den Sozial- und  
Erziehungsdienst enthält eine Reihe von Neuregelungen, die für 
betriebliche Interessenvertretungen von Bedeutung sind. Ihre 
Aufgabe ist es, bei Ein- und Umgruppierungen auf eine korrekte 
Eingruppierung zu achten. Darüber hinaus enthält der Tarifab-
schluss wichtige Verbesserungen, die auf betrieblicher Ebene 
konkretisiert werden müssen. So erhalten Beschäftigte seit 2022 
erstmals Regenerationstage zur Entlastung und eine Zulage für 
Praxisanleitung. Außerdem wird die sogenannte Qualifizierungs-
vorbereitungszeit auf 30 Stunden pro Kalenderjahr ausgeweitet.

Wir geben einen Überblick über die Grundlagen des Eingrup-
pierungsrechts nach TVöD, die Sonderregelungen für Beschäftigte 
in der Behindertenhilfe etc. Wir wollen betriebliche Erfahrungen 
zur Umsetzung der Tarifregelungen 2022 und Möglichkeiten der 
aktiven Mitgestaltung einer tarifgerechten Eingruppierung aus-
tauschen. Darüber hinaus wird das Thema »Regenerationstage« 
und die betriebliche Umsetzung zur Entlastung der Beschäftigten 
einen Schwerpunkt des Seminars bilden. 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Im Überblick: Darstellung des Tarifergebnisses zur Entlastung der 

Beschäftigten (Regenerationstage, Vorbereitungszeit), Anforde-
rungen an die betriebliche Umsetzung

 x Aufbau und Grundsätze der Eingruppierungsregelungen für den 
Sozial- und Erziehungsdienst (Kurzdarstellung), Neuerungen in 
den Entgeltgruppen

 x Protokollerklärungen für mögliche Höhergruppierungen von  
Beschäftigten, u.a. in der Behindertenhilfe

 x Systematik der Einstufung nach TVöD und neue Regelungen zu 
(u. a.) Stufenlaufzeiten der S 8b, S 9  

 x Auswirkungen der Tarifnovellierung auf die Beschäftigten,  
Überleitung und Geltendmachung der neuen Tarifregelungen 

 x Wohnzulage: Voraussetzung und Höhe
 x Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten

Termine 

18.03.2024 – 20.03.2024  Mosbach  AS63-2403181          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Mosbach: 401,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4501
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SOZIAL- UND 
ERZIEHUNGSDIENST

Aufsichtspflicht und Haftungsrecht für die  
Interessenvertretung in Kindertagesstätten  
und in der Jugendhilfe

Rechtliche Möglichkeiten zur Absicherung  
der Beschäftigten
Beschäftigte in Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen ha-
ben häufig Angst vor möglichen Aufsichtspflichtverletzungen und 
den rechtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können. 
Aber was beinhaltet überhaupt die Aufsichtspflicht? Wann beginnt 
und endet sie? Wie können sich Beschäftigte selbst vor möglichen 
Aufsichtspflichtverletzungen schützen? Welche Pflichten hat der 
Arbeitgeber, und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, 
um Aufsichtspflichtverletzungen zu vermeiden? Wie ist die betrieb-
liche Interessenvertretung zu beteiligen, und was kann diese tun, 
um die Beschäftigten zu schützen?

Im Seminar stellen wir die rechtlichen Grundlagen und Aspekte 
rund um die Themen »Aufsichtspflicht« und »Haftungsrecht« dar 
und erläutern die Möglichkeit der (rechtlichen) Absicherung der 
Beschäftigten über eine Betriebs-/Dienstvereinbarung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rechtliche Grundlagen; Begriffsklärung: Aufsichtspflicht und 

Haftungsrecht
 x Aufsichtspflicht als Teil der arbeitsvertraglichen Pflichten
 x Umfang, Inhalt, Kriterien zur Wahrnehmung der Aufsichts-

pflicht und Formen der Aufsichtsführung
 x Übertragung und Delegation der Aufsichtspflicht an »Dritte« 

(z. B. Eltern, Praktikant*innen oder FSJler*innen)
 x Mögliche Rechtsfolgen der Verletzung der Aufsichtspflicht
 x Fürsorgepflichten des Arbeitgebers: Gesundheitsprävention, 

Qualifizierung, Ausstattung 
 x Eigenschutz der Beschäftigten durch Gefährdungsanzeigen
 x Fallbearbeitung unter Berücksichtigung der Beteiligungsrechte 

der Interessenvertretung

Termine 

27.05.2024 – 29.05.2024 Saalfeld  AS63-2405271

          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 393,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3774

80 >> INHALTSVERZEICHNIS

https://verdi-bub.de/3774


SOZIAL- UND 
ERZIEHUNGSDIENST

Arbeits- und Gesundheitsschutz für  
Beschäftigte in Kindertagesseinrichtungen

Beteiligungsrechte der Interessenvertretung für die  
Gesundheit der Beschäftigten nutzen
Die Branchenregel »Kindertageseinrichtung« der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) fasst alle rechtlichen Rege-
lungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in kompakter Form 
zusammen. Ihr Ziel ist, die Sicherheit und die Gesundheit der Be-
schäftigten durch die Organisation und die Durchführung geeig-
neter Präventionsmaßnahmen zu gewährleisten.

Für Interessenvertretungen schafft die neue Regel gute Voraus-
setzungen zur Mitgestaltung und Mitbestimmung gesundheitsför-
derlicher Arbeitsbedingungen in Kindertageseinrichtungen.

Das Seminar erläutert die Branchenregel, erörtert Umset-
zungsmöglichkeiten und vertieft anhand der Praxiserfahrungen 
der Teilnehmenden das Wissen über Gefährdungen, Belastungen 
und Gestaltungsanforderungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Überblick: Gesetzliche Grundlagen, Einordnung der DGUV- 

Regel »Branche Kindertageseinrichtung« in das System des  
Arbeitsschutzes

 x Ziele und Anwendungsbereiche von DGUV-Regeln
 x Überblick: Aufbau und Inhalt sowie betroffene Arbeitsplätze 

und Tätigkeiten
 x Kurzdarstellung der Regelungen und Vorschriften zur Sicherheit 

und Gesundheit der Beschäftigten
 x Pflichten des Arbeitgebers bei der Umsetzung der Branchen- 

regel und zur Gesundheitsprävention
 x Gefährdungsbeurteilung als Analyseinstrument zum Gesund-

heitsschutz
 x Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Anforderungen  

aus der Alltagsperspektive
 x Ziele, Strategien und Beteiligungsrechte der Interessen- 

vertretung bei der Umsetzung der Branchenregel

Termine 

30.09.2024 – 02.10.2024 Walsrode    AS63-2409301          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 370,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, SBV, MAV und JAV 

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX und 
Regelungen für MAV

Teilnahmevoraussetzung
Besuch des Seminars  
»Gesunde Arbeit – gesun-
der Betrieb« empfohlen

verdi-bub.de/3931
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SOZIAL- UND 
ERZIEHUNGSDIENST

Sozial und unbescheiden 

Aktuelle Entwicklungen im Sozial- und Erziehungsdienst 
gestalten
Das gewerkschaftspolitische Seminar richtet sich an Beschäftige in 
Kitas, Ganztagsschulen, der Behindertenhilfe, Hilfen zur Erziehung, 
Frauenhäusern, Sucht- und Wohnungslosenhilfe und den vielen 
weiteren Arbeitsfeldern im Sozial- und Erziehungsdienst. 

In all diesen Arbeitsfeldern nehmen die Anforderungen an die  
Beschäftigten zu, während es gleichzeitig an Fachkräften und ins-
gesamt an Personal mangelt. In dem Seminar beschäftigen wir uns 
mit berufspolitischen Themen wie Fachkraftquoten und der Quali-
fikation von Beschäftigten. Wir wollen diskutieren, wie wir vor 
dem Hintergrund des Fachkräftemangels gleichzeitig die hohe 
Qualität erhalten und eine Entlastung durchsetzen können. 

Darüber hinaus beschäftigen wir uns im Seminar mit den tarif-
politischen Entwicklungen im öffentlichen Dienst und bei freien 
Trägern. Mit folgenden Fragen wollen wir uns beschäftigen: Wie 
können wir die Tarifbindung bei freien Trägern erhöhen und uns in 
Tarifrunden gegenseitig unterstützen? Wie können wir in Betrieben 
Stärke aufbauen, um faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingun-
gen durchzusetzen? Und welche Strukturen und Instrumente 
benötigen wir dafür? 

Termine 

28.10.2024 – 30.10.2024 Berlin-Wannsee   BE 11 241028 02

          

in Kooperation mit:

Zielgruppe
Angesprochen sind 
Beschäftigte aus dem  
Bereich Sozial- und  
Erziehungsdienst und  
der Behindertenhilfe

Freistellung 
BU

Hinweis
Auf Wunsch wird vor  
Ort Kinderbetreuung  
organisiert.

gesundheit-soziales- 
bildung.verdi.de/ 
service/seminare 
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ARBEITERWOHLFAHRT

AWO-Betriebsräte-Verbünde-Seminar 

Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats 
auf veränderte Arbeitsbedingungen 
Auch die Wohlfahrtspflege ist tiefgreifenden strukturellen Verän-
derungen ausgesetzt. Veränderte Rahmenbedingungen haben di-
rekten Einfluss auf die Arbeitsorganisation und somit unmittelbar 
auf alle Beschäftigten. Diese sehen sich zudem steigendem Leis-
tungsdruck durch Personalmangel ausgesetzt.

Die durch diese Veränderungen und Bedingungen verursach-
ten negativen Auswirkungen zu verhindern, ist eine wichtige Auf-
gabe des Betriebsrats. Seine Möglichkeiten, über die verschiede-
nen Beteiligungsrechte unter anderem gestaltend zum Schutz der 
Gesundheit der Beschäftigten Einfluss zu nehmen, sind immens. 
Sie zu kennen und im Interesse der Kolleg*innen einsetzen sowie 
klug kombinieren zu können, ist Ziel dieses Seminars.

Die konkreten Inhalte des AWO-Verbünde-Seminars 2024 
werden im Laufe des Jahres festgelegt und in einer gesonderten 
Einladung versendet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Mögliche Folgen veränderter Rahmenbedingungen für die  

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
 x Die arbeitsrechtliche Dimension der aktuellen Gegebenheiten
 x Bewertung der betrieblichen Situation und Ermittlung  

entsprechender Beteiligungsrechte
 x Überblick über die und Neubewertung der rechtlichen  

Grundlagen
 x Blick aus der betrieblichen Perspektive auf die Tariflandschaft 

der AWO
 x Auswirkungen auf die bisherige Praxis der Interessenvertretung
 x Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Termine 

03.06.2024 – 07.06.2024 Saalfeld AS63-2406032

          

Seminargebühr
1.120,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Saalfeld: 735,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR der AWO

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG

verdi-bub.de/4519
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Belastungen im Rettungsdienst  
verringern – Gesundheit schützen

Wie Gefährdungsbeurteilungen Leben retten können
Aggression gegen Einsatzkräfte, weniger Krankenhäuser, die Pati-
ent*innen aufnehmen, emotional extrem belastende Situationen, 
erhöhte Einsatzzahlen, kaum Planbarkeit des Privatlebens durch 
»Holen aus dem Frei« … Diese und weitere Belastungen sind die 
Hauptursache für Erkrankungen von Beschäftigten im Rettungs-
dienst. 

Der Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen, teils 
extremen Belastungssituationen und den daraus resultierenden 
gesundheitlichen Auswirkungen steht im Mittelpunkt dieses Se-
minars. Wir zeigen, welche Hebel die Interessenvertretung anset-
zen kann, um den Teufelskreis von Personalausfällen und noch 
größerer Belastung zu durchbrechen. Ein zentrales Instrument zur 
Senkung der Belastung, das zeigt auch die ver.di-Befragung 
»Gute Arbeit im Rettungsdienst«, ist die Gefährdungsbeurtei-
lung. Die Retter*innen brauchen dringend die Hilfe der Interes-
senvertretung, um weiterhin anderen helfen zu können. 

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Bedeutung physischer und psychischer Belastungen in der  

Arbeitswelt
 x Überblick: Physische Gefährdungen im Rettungsdienst
 x Überblick: Psychische Belastungen, ihre Ursachen (z. B. Arbeits-

verdichtung) und mögliche Folgen für die Beschäftigten
 x Die Bedeutung arbeitswissenschaftlicher Hintergründe
 x Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Gefährdungs- 

beurteilung im Rettungsdienst
 x Gefährdungsbeurteilung im Überblick: Prozess, Methoden, 

Instrumente (Bedeutung, Qualitätskriterien, Praxisbeispiele,  
Beteiligung der Beschäftigten)

 x Rolle und Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretung  
im Prozess der Gefährdungsbeurteilung

 x Mögliche Bündnispartner für die Beratung und  
Unterstützung von Interessenvertretungen

Termine 

19.02.2024 – 20.02.2024 Bielefeld-Sennestadt AS63-2402191

          

Seminargebühr
765,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Bielefeld: 227,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR, MAV und JAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/4290

RETTUNGSDIENST
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RETTUNGSDIENST

Arbeitszeiten und Dienstplanung  
im Rettungsdienst

Erfolgreich mitbestimmen bei der Dienstplanung –  
Belastungen senken 
Die Beschäftigten im Rettungsdienst sind vielfältigen Belastungen 
ausgesetzt. Ein entscheidender Faktor ist die Arbeitszeit. Dabei 
wissen alle: Klare und verlässliche Arbeitszeitregelungen entschei-
den über Belastung und Erholung, Zufriedenheit oder Krankheit.

Insbesondere bei der Lage und der Gestaltung der Arbeitszeit 
haben Interessenvertretungen weitreichende Mitbestimmungs-
rechte.

Im Seminar werden die gesetzlichen und tariflichen Grund- 
lagen vermittelt, verschiedene Arbeitszeitmodelle vorgestellt und 
deren Vor- und Nachteile für die Beschäftigten analysiert. Zuletzt 
entwickeln wir daraus Eckpunkte für Betriebs- oder Dienstverein-
barungen zur Dienst- und Schichtplangestaltung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Arbeitsrechtliche und tarifvertragliche Grundlagen der Dienst-

plangestaltung 
 x Arbeitszeitmodelle (Schichtsysteme, Nachtarbeit etc.) 
 x Überblick: Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie allgemeine 

soziale Belange der Beschäftigten
 x Strategien, Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte 

der Interessenvertretung
 x Notwendige Inhalte einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

zur sozialverträglichen Dienstplangestaltung und Entlastung 
der Beschäftigten 

Termine 

22.05.2024 – 24.05.2024 Berlin-Wannsee   AS63-2405222          

Seminargebühr
940,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Berlin: 466,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3263
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RETTUNGSDIENST

Rettungsdienst aktuell

Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen  
auf die Arbeit der Interessenvertretung 
Mitglieder der Interessenvertretung im Rettungsdienst sind mehr 
denn je mit gesetzlichen, wirtschaftlichen und personellen Verän-
derungen sowie »Sachzwängen« konfrontiert. Das macht es 
schwer, den Überblick über die anstehenden Aufgaben zu behal-
ten und die richtigen Prioritäten zu setzen, zumal die Entwicklung 
der Rahmenbedingungen für die Beschäftigten weiter in Bewe-
gung bleiben wird.

Unser Seminar gibt einen ausführlichen Überblick über die ak-
tuellen Entwicklungen und Trends im Rettungsdienst und deren 
Auswirkungen auf die individuelle betriebliche Situation. So ent-
steht ein guter Überblick über die Handlungsmöglichkeiten der 
Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:
 x Rettungsdienst heute – aktuelle Situation
 x Arbeitsbelastungen im Rettungsdienst
 x Auswirkungen neuer und bestehender Regelungen
 x Geplante Umstrukturierung der Notfallversorgung – mögliche 

Auswirkungen auf Arbeitsabläufe, geforderte Kompetenzen, 
Arbeitsbelastung

 x Wer hat Einfluss auf die Rahmenbedingungen im  
Rettungsdienst?

 x Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Termine 

18.11.2024 – 21.11.2024 Walsrode   AS63-2411181

          

Seminargebühr
1.050,00 €

Hinzu kommen: 
Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung (inkl. MwSt.)
Walsrode: 539,00 €

Zielgruppe
Angesprochen sind  
BR, PR und MAV

Freistellung 
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV

verdi-bub.de/3825
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RETTUNGSDIENST
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SPEZIELLE  
SEMINARREIHE

Zertifizierte Weiterbildung  
Betriebliche*r Konfliktberater*in

Die Arbeitswelt wird komplexer, die Anforderungen an die Be-
schäftigten nehmen zu: Immer mehr Aufgaben sollen in immer 
kürzerer Zeit geschafft werden, Beschäftigte scheiden aus dem 
Betrieb/der Dienststelle aus, ohne dass eine Neueinstellung er-
folgt, durch Zielverein barungen wird Verantwortung auf Arbeit-
nehmer*innen geladen, aber bei der Zielerreichung haben sie 
selbst nur wenig Einflussmöglich keiten ...

In diesem Klima nehmen Konflikte zwischen den Beschäftigten 
oder den Vorgesetzten und den Beschäftigten zu. Das rechtzeitige 
Erkennen von Konflikten verhindert krankheitsbedingte Arbeits-
ausfälle und schlechte Arbeitsergebnisse, wenn ein angemessener 
Umgang mit den Konflikten gefunden wird.

Hierbei bietet Ihnen die Weiterbildungsreihe konkrete Unter-
stützung. 

In den einzelnen Modulen werden
 x  Grundlagenkenntnisse über Konfliktursachen und -folgen
 x  Kernkompetenzen für Einzelberatungen
 x  Methoden und Techniken zur Vermittlung zwischen  

Konfliktparteien vermittelt.

Die Weiterbildungsreihe besteht aus vier Modulen. Nach dem  
erfolgreichen Besuch der Module 1–3 erhalten Sie ein Zertifikat 
des Veranstalters, welches die Inhalte, Lernziele und den Umfang 
der Weiterbildung ausweist.

Das Modul »Konfliktberatung in Theorie und Praxis« (Modul 4) 
wird in Kooperation mit dem Zentrum für Arbeit und Politik der 
Universität Bremen durchgeführt. Bei erfolgreichem Abschluss mit 
Durchführung eines Praxisprojekts, Reflexion in einer schrift lichen 
Projektarbeit sowie Projektpräsentation wird eine Bescheinigung 
des Zentrums für Arbeit und Politik der Universität Bremen über-
reicht.

Die abgeschlossene Reihe kann im weiterbildenden Master  
»Arbeit – Beratung – Organisation« der Universität Bremen  
angerechnet werden.          

Freistellung
Die Freistellung nach  
§ 37 Abs. 6 BetrVG,  
§ 54 Abs. 1 BPersVG,  
§ 179 Abs. 4 und 8 SGB IX, 
analog LPersVG und  
Regelungen für MAV ist im 
Einzelfall zu begründen 
und mit dem Arbeitgeber 
zu vereinbaren.
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SPEZIELLE  
SEMINARREIHE

Fordere den Spezialprospekt an bei:
ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH

Inhaltliche Informationen und Beratung
Catrin Krüger-Thiemann
Telefon: 030 2840 664-22
catrin.krueger-thiemann@verdi-bub.de

Informationen zur Anmeldung
Susann Wächtler
Telefon: 030 2840 664-19
susann.waechtler@verdi-bub.de

verdi-bub.de/konfliktberater

Die Termine

Modul 1
Grundlagen der Konfliktbearbeitung –  
Schwerpunkt Konfliktanalyse
08.04.–10.04.2024 Berlin KE-2404081

Modul 2
Kernkompetenzen für die Einzelberatung
03.06.–06.06.2024 Berlin KE-2406031

Modul 3
Zwischen Konfliktparteien und in Teams vermitteln
02.09.–05.09.2024 Walsrode KE-2409021

Modul 4
Konfliktberatung in Theorie und Praxis –  
Projektpräsentationen und Abschlusskolloquium
nach Absprache im Seminar  N. N.

SPEZIELLE  
SEMINARREIHE
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Hinweise und Formulare

 Praktische Hinweise zur Anmeldung

  Mit Sondertarifen zum Seminar –  
ein Angebot der Deutschen Bahn

 Anmeldung für Interessenvertretungsseminare

 Hinweise zu den Freistellungen

 Anmeldeformular für Bildungsurlaubsseminare

 Anmeldeverfahren, Datenschutzerklärung und Reisekosten-Regelung

 Anschriften der ver.di-Bildungszentren

 Abkürzungsverzeichnis

 Impressum

 Beitrittserklärung / Änderungsmitteilung
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HINWEISE ZUR  
ANMELDUNG

Wissen bewegt

ver.di b+b   Entspannt zum Seminar

mit Sondertarif hin und zurück

Entspannt zum Seminar

verdi-bub.de/bahn

Durch eine Kooperation mit der Deutschen Bahn sorgen 
wir für eine preiswerte Anreise zum Schulungsort – und 
das mit Ökostrom. Ob zum Seminar an die Küste, in 
die Berge oder quer durch die Bundesrepublik: Mit 
unseren Sondertarifen fahren Sie immer günstig. 

Schnell und einfach könnt ihr euch online zu den Seminaren  
anmelden unter:

gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/service/seminare

oder

 bildungsportal.verdi.de

 oder

 verdi-bub.de

Für Anmeldung per E-Mail oder Fax bitte das A5-Anmeldeformular am Kopierer 
auf 141 % (A4) vergrößern, ausfüllen und absenden.
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Wissen bewegt

ver.di b+b   Entspannt zum Seminar

mit Sondertarif hin und zurück

Entspannt zum Seminar

verdi-bub.de/bahn

Durch eine Kooperation mit der Deutschen Bahn sorgen 
wir für eine preiswerte Anreise zum Schulungsort – und 
das mit Ökostrom. Ob zum Seminar an die Küste, in 
die Berge oder quer durch die Bundesrepublik: Mit 
unseren Sondertarifen fahren Sie immer günstig. 
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Anmeldeformular für Interessenvertretungsseminare

ANMELDUNG
Du kannst dich auf unterschiedlichen Wegen anmelden. Entweder online über den 
Seminarfinder (www.verdi-bub.de/seminarfinder) und dort einfach die Seminarnummer eingeben
oder über das  Anmeldeformular im Netz (www.verdi-bub.de/anmeldung).
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HINWEISE ZU DEN 
FREISTELLUNGEN

Freistellung für Betriebsrats-/JAV-Mitglieder gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG
Die Freistellung und Kostenübernahme durch den Arbeitgeber erfolgen gemäß § 37 Abs. 6 in Verbindung mit  
§ 40 Abs. 1 BetrVG. Danach hat der Arbeitgeber – neben der Entgeltfortzahlung – die durch den Besuch der 
Seminarveranstaltung anfallenden Kosten zu tragen. Das sind u. a.:
 x Seminargebühren,
 x Fahrtkosten,
 x Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

Voraussetzung hierfür ist gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG, dass die betreffende Schulung Kenntnisse vermittelt, die 
für die konkrete Arbeit des Betriebsrats im Betrieb erforderlich sind. Dies sind Grund- und Aufbauseminare, 
aber auch Seminare, die Spezialwissen vermitteln und einen direkten Bezug zu aktuellen oder in naher Zukunft 
anstehenden Aufgaben des Betriebsrats haben. Grundschulungen sind in der Regel für neu gewählte Mitglie-
der im Betriebsrat erforderlich. Für die Teilnahme an Aufbau- und Spezialseminaren müssen ein aktueller 
betrieb licher Anlass sowie ein konkreter Schulungsbedarf des Betriebsratsmitglieds bestehen.

Der Betriebsrat muss jeweils einen wirksamen Beschluss fassen, damit das einzelne Betriebsratsmitglied 
an der Schulung teilnehmen kann. Wir empfehlen, bei diesem Beschluss gleichzeitig Ersatzteilnehmer*innen 
festzulegen. Bei Verhinderung wäre der Betriebsrat dann berechtigt, ein anderes Betriebsratsmitglied zum 
Seminar zu entsenden. So können die eventuell fälligen Stornogebühren vermieden werden.

Der Betriebsrat hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche Lage des Seminars frühzeitig (mög-
lichst mehrere, spätestens jedoch zwei Wochen vor Schulungsbeginn) bekannt zu geben. Verweigert der Ar-
beitgeber die Seminarteilnahme, weil seiner Meinung nach die »betrieblichen Notwendigkeiten« nicht aus-
reichend berücksichtigt worden sind, muss er die Einigungsstelle anrufen. Wird hingegen die Erforderlichkeit 
bestritten, erfolgt eine rechtliche Klärung im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahrens. Die 
ausgeführten Bestimmungen gelten grundsätzlich für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen entspre-
chend. Auch hier erfolgt die Beschlussfassung durch den Betriebsrat.

Freistellung für Personalrats-/JAV-Mitglieder gemäß § 54 Abs. 1 BPersVG und  
vergleichbarer Paragrafen der Landespersonalvertretungsgesetze
Die Mitglieder des Personalrats sind unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an Seminaren freizustellen, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforderlich sind. Die Beurteilung der Erfor-
derlichkeit erfolgt nach ähnlichen Kriterien wie bei Betriebsräten (s.o.). Teilweise gelten jedoch strengere Bestim-
mungen. Für die Teilnahme an Seminaren nach BPersVG und den meisten Landespersonalvertretungsgesetzen ist 
eine Freistellungserklärung (Genehmigung) durch die Dienststelle notwendig. Eine Teilnahme kann bei einer Wei-
gerung der Dienststelle i. d. R. nur im verwaltungsgerichtlichen Beschlussverfahren durchgesetzt werden.

Freistellung für Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen gemäß § 179 Abs. 4 
und 8 SGB IX
Die Freistellung und die Kostenübernahme für die entsprechend ausgewiesenen Seminare ergibt sich aus  
§ 179 Abs. 4 und 8 SGB IX.

Freistellung für Mitglieder von Mitarbeitervertretungen
Die Freistellung und Kostenübernahme für die Seminare regeln § 19 Abs. 3 in Verbindung mit § 30 Abs. 2 MVG 
(evangelische Kirche) und § 16 Abs. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 MAVO (katholische Kirche).

Freistellung für Arbeitnehmervertreter*innen im Aufsichtsrat 
Die Erforderlichkeit für Seminarbesuche von Aufsichtsratsmitgliedern wurde durch Rechtsprechung des 
Bundes gerichtshofs bestätigt (BGH vom 15.11.82 – II ZR 27/82 –, BGHZ 85, 293). Der Anspruch auf Freistel-
lung und Kostenübernahme ergibt sich aus § 675 in Verbindung mit § 670 BGB.

Weitere Infos zur Freistellung: verdi-bub.de/freistellung
Muster für die Beschlussfassung und die Mitteilung an den Arbeitgeber: verdi-bub.de/seminarbeschluss
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Ort, Datum Unterschrift

Hiermit melde ich mich verbindlich für das 

Seminar Nr.    an.

Titel

vom bis

in

Vorname

Nachname

  weiblich   männlich   divers

PRIVATE ANSCHRIFT

Straße

(PLZ) Ort

 privat dienstlich
Tel.  

Fax  

E-Mail  

Geburtsdatum

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS
      
 Arbeit- Beamter*in Azubi Frei- erwerbs- Senior*in
 nehmer*in   berufl er*in los

vollzeitbeschäftigt                teilzeitbeschäftigt   

Branche/Fachbereich

Ausgeübte Tätigkeit

ANSCHRIFT DES ARBEITGEBERS

Betrieb/Dienststelle

Straße

(PLZ) Ort

Gewerkschaftliche Funktionen

Vorkenntnisse durch bisher besuchte Seminare

Seminarart       Jahr

Kinderbetreuung erwünscht           (Die Mitnahme von Kindern bitte vorher mit dem Bildungszentrum abklären.) 

Anmeldung zum Seminar

Mitglied im Betriebsrat

Mitglied im Personalrat

Mitglied der Schwer behindertenvertretung

Mitglied in der Jugend- und 
 Auszubildendenvertretung

Mitglied der Mit arbeiter(innen)-vertretung

Gleichstellungsbeauftragte(r)

Mitglied im Aufsichtsrat

Mitglied im Wirtschaftsausschuss

FUNKTIONEN IM BETRIEB seit (Jahr)

RECHTSGRUNDLAGE DER FREISTELLUNG 
VON DER ARBEIT (bitte ankreuzen):

  Bildungsurlaub des Bundeslandes:

  § 37 Abs. 7 BetrVG

  § 54 Abs. 2 BPersVG/vgl. LPersVG

  Tarifurlaub/Freischichten

  § 9 Abs. 2 SUrlV

ver.di-Mitglied

  ja, seit:

  nein

Mitglieds-Nr.

Mitgliedsbeitrag in Euro

Bitte die Anmeldung senden an:
ver.di Bundesverwaltung

Bereich Berufspolitik/Jugend
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

berufspolitik@verdi.de
Fax-Nr. 030 6956-3420
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich als ver.di-Mitglied den satzungsgemäßen Beitrag zahle. Die Teilnahmebedingungen insbesondere die Stornierungs-
regeln  werden von mir akzeptiert.

Ich bin damit einverstanden, dass die obigen Angaben „zum Zweck der Veranstaltungs organisation und weiteren Bildungsplanung“ der Gewerkschaft ver.di und 
ihrer Bildungsträger mithilfe der elektronischen  Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet werden. Bestimmungen zum Datenschutz werden selbstverständlich 
eingehalten.

Fax 030 6956-3420

ver.di-Bundesverwaltung 
Fachbereich C, Bereich Berufspolitik/Jugend 

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
berufspolitik@verdi.de

ANMELDE- 
FORMULAR

✂
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ANMELDEVERFAHREN / 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Anmeldeverfahren 
Nach dem Eingang der Anmeldung wird eine Anmeldebestätigung zugesandt. Die Einladung zum Seminar wird spätestens 
sechs bis acht Wochen vor Seminarbeginn mit allen erforderlichen Unterlagen zugesandt. Zu beachten ist, dass für die  
Teilnahme nicht nur die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung ausschlaggebend ist, sondern bei der Auswahl der Teil-
nehmenden auch weitere Kriterien wie: Zielgruppe, Inhalt, Gruppenzusammensetzung sowie die Anzahl der bisher besuchten 
Seminare.
Der Rücktritt von einem Seminar ist durch schriftliche Erklärung möglich. Dies ist sowohl eigenhändig unterschrieben  
wirksam als auch in elektronischer Form. Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir bei einer E-Mail die Verwendung einer 
digi talen Signatur. Wir bitten dabei um schnellstmögliche Benachrichtigung an das durchführende Bildungszentrum,  
damit der Seminarplatz ggf. anderweitig vergeben werden kann.

Datenschutzerklärung

Information über die Erhebung personenbezogener Daten
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei der Anmeldung zu einer unserer 
 Veranstaltungen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse,  
Kontaktdaten.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzinformation gilt für die Datenverarbeitung durch: 
ver.di GPB gem. GmbH, Geschäftsführer: Andreas Michelbrink, Paula-Thiede Ufer 10, 10179 Berlin,  
bildung@verdi-gpb.de, Telefon: 030 6956-2822.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck der Verwendung
ver.di GPB arbeitet zur Umsetzung der vertraglichen Aufgaben mit den ver.di-Bildungszentren zusammen. Bei Ihrer Kon-
taktaufnahme mit uns über dieses Anmeldeformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten in unserem Auftrag von den 
ver.di-Bildungszentren gespeichert, um Fragen im Vorfeld der Veranstaltung zu beantworten, Sie über die Veranstaltung 
und deren Ablauf zu informieren und die Veranstaltung später abzurechnen. 

Die Erhebung der Mitgliedschaft in ver.di dient lediglich zur Ermittlung eines kostenfreien oder kostenreduzierten Seminar-
angebots. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt nicht. Um zielgerichtet zu informieren und auszuwählen, speichern wir die 
Teilnahme an Seminaren der ver.di GPB, solange eine Geschäftsbeziehung besteht oder wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind.

Für die zielgruppenspezifische Zusammensetzung der Seminargruppen erheben wir freiwillige Angaben zu ehrenamtlicher 
Tätigkeit und zum Interesse an Seminaren. Um eine behördliche Anerkennung und eine gesetzliche Freistellung zu ermögli-
chen, erheben wir die Rechtsgrundlage der Freistellung für die Teilnehmenden. 

Zur Sicherstellung einer ausgewogenen Teilnehmendenzusammensetzung in Bezug auf Gender, Alter und Beschäftigten-
verhältnis erheben die ver.di-Bildungszentren diese Daten in unserem Auftrag. Diese Daten werden zu statistischen 
 Zwecken ausgewertet.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns und den von uns beauftragten ver.di-Bildungszentren 
erfolgt zur Erfüllung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Durchführung eines Vertrags. Die in diesem Zusammenhang 
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, 
falls gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.

Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten  Zwecken findet nicht 
statt.
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG /
REISEKOSTEN-REGELUNG

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•   für uns eine gesetzliche Verpflichtung besteht, so wie dies gesetzlich zulässig ist;
•   dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, z.B. in der  

Zusammenarbeit mit den ver.di-Bildungszentren;
•   Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben;
•   die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen  

erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges  
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Ihre Rechte
Sie haben folgende Rechte, um Ihre personenbezogenen Daten uns gegenüber zu schützen:
•   Recht auf Auskunft
•   Recht auf Berichtigung oder Löschung
•   Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
•   Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
•   Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben zudem das Recht, sich bei der Berliner Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personen- 
bezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Widerspruchsrecht für die Datenverarbeitung
Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die Zukunft wider-
rufen. Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können Sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung 
eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, 
weshalb wir Ihre Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Wir werden dann eine individuelle Interessen-
abwägung vornehmen und ggf. unsere Verarbeitung fortführen, einschränken oder unterlassen.

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder Daten-
analyse jederzeit widersprechen. Hierzu genügt eine E-Mail an bildung@verdi-gpb.de.

Aktualität
Diese Datenschutzerklärung berücksichtigt die Neuerungen, die sich durch die DSGVO und das neue BDSG (n. F.) ergeben 
haben und hat den Stand Juni 2020.

Reisekosten-Regelung
Soweit Reisekosten nicht vom Arbeitgeber oder dritter Seite getragen werden, erhalten ver.di-Mitglieder einen Zuschuss  
zu ihren Reisekosten. Die Erstattung erfolgt unbar. Unabhängig vom Transportmittel wird eine Reisekostenpauschale von 
0,20 € pro Straßen-Entfernungskilometer der ein fachen Wegstrecke bis zu einer Höhe von maximal 135,– € gezahlt. 
Führt diese pauschalierte Reisekostenabrechnung aufgrund von geringem Einkommen zu besonderen Härten können nach 
vorheriger Verständigung mit dem Bildungszentrum die Kosten der Bundesbahn (2. Klasse; günstigste Variante) erstattet 
werden.
Schwerbehinderte, deren Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt ist, erhalten zudem die tatsächlich angefallenen Taxikosten, 
wenn diese für den Transfer zum Bahnhof notwendig und verhältnismäßig waren und vom Bildungszentrum kein Bahnhofs- 
transfer für die An- und Abreise organisiert werden konnte. 
Die Benutzung des privaten Kraftfahrzeuges zur Seminaranreise geschieht auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
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ANSCHRIFTEN DER  
VER.DI-BILDUNGSZENTREN 

ver.di-Bildungs- und Begegnungs- 
zentrum »Clara Sahlberg« 
in Berlin-Wannsee (BE)
Koblanckstraße 10, 14109 Berlin
Telefon: 030 806713-0
Telefax: 030 806713-50
Telefax: Seminarverwaltung
 030 806713-60
E-Mail: biz.berlin@verdi.de
Leitung: Ringo Bischoff 

ver.di-Bildungszentrum  
»Das Bunte Haus« 
in Bielefeld-Sennestadt (BI)
Senner Hellweg 461, 33689 Bielefeld
Telefon: 05205 9100-0
Telefax: 05205 9100-30
E-Mail: biz.bielefeld@verdi.de
Leitung: Birgit Haverkemper

ver.di-Bildungszentrum
»Haus Brannenburg«
in Brannenburg (BA)
Schrofenstraße 32, 83098 Brannenburg
Telefon: 08034 905-0
Telefax: 08034 905-100
E-Mail: biz.brannenburg@verdi.de 
Leitung: Katharina Neubauer

ver.di-Bildungszentrum Gladenbach (GL) 
Schlossallee 33, 35075 Gladenbach 
Telefon: 06462 9180-0 
Telefax: 06462 9180-77 
E-Mail: biz.gladenbach@verdi.de
Pädagogische Leitung: Britta Hamann 
Wirtschaftliche Leitung: Anne Niemietz 

ver.di-Bildungszentrum in Mosbach (MO)
Am Wasserturm 1–3, 74821 Mosbach
Telefon: 06261 942-0
Telefax: 06261 942-102
E-Mail: biz.mosbach@verdi.de
Pädagogische Leitung:   Robin Friedl 
Wirtschaftliche Leitung: Anja Kuhn

Naumburg – Bildungszentrale 
der ver.di Jugend (NA)
Unter den Linden 30, 34311 Naumburg
Telefon: 05625 9997-0
Telefax: 05625 9997-19
E-Mail: biz.naumburg@verdi.de
Leitung: Björn Vollers

ver.di-Bildungszentrum Saalfeld (SF)
Auf den Rödern 94, 07318 Saalfeld
Telefon: 03671 5510-0
Telefax: 03671 5510-40
E-Mail: biz.saalfeld@verdi.de
Leitung: Achim Czeschka

ver.di-Bildungszentrum Undeloh 
»Adolph-Kummernuss-Haus« (UN)
Zur Dorfeiche 14, 21274 Undeloh
Telefon:  04189 808-0 
Telefax:  04189 808-55 
E-Mail: biz.undeloh@verdi.de 
Leitung:  Dr. Thomas Rapp

ver.di-Bildungs- und Tagungszentrum 
Walsrode (WA)
Sunderstraße 77, 29664 Walsrode
Telefon: 05161 979-0
Telefon:  Seminarbüro 05161 979-559
Telefax: 05161 979-562
E-Mail: biz.walsrode@verdi.de
Leitung:  Hans-Henning Tech
Wirtschaftsleitung: Hanns-Carsten Höfner
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ABKÜRZUNGS- 
VERZEICHNIS

BU Bildungsurlaubsgesetze der Länder

§ 37 Abs. 6 BetrVG § 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

§ 37 Abs. 7 BetrVG § 37 Absatz 7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

§ 54 Abs. 1 BPersVG § 54 Absatz 1 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)

§ 54 Abs. 2 BPersVG § 54 Absatz 2 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)

LPersVG  dem BPersVG vergleichbare Regelungen der  
Landes personalvertretungsgesetze

§ 179 Abs. 4 SGB IX § 179 Absatz 4 Sozialgesetzbuch X (SGB IX)

Regelungen für MAV  Es gelten § 19 Absatz 3 in Verbindung mit § 30 Absatz 2  
MVG (evangelische Kirche) und § 16 Absatz 1 in Verbindung  
mit § 17 Absatz 1 MAVO (katholische Kirche).

§ 670 BGB § 670 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

BR Betriebsrat

PR Personalrat

JAV Jugend- und Auszubildendenvertretung

SBV Schwerbehindertenvertretung

MAV Mitarbeiter*innenvertretung

WA Wirtschaftsausschuss

AR Aufsichtsrat

VL Vertrauensleute

Freistellungshinweise

Gremien
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BEITRITTSERKLÄRUNG
W

-3
87

0-
08

-1
22

1

Mitgliedsnummer

 

Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 

Telefon  E-Mail  

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos

  Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.  
Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift  

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Geschlecht 

 weiblich        männlich        divers
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gesundheit-soziales-bildung.verdi.de/ 
service/seminare

bildungsportal.verdi.de
verdi-bub.de
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